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1. ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN 

1.1 Vorbemerkung  

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Innenstadt zum Rhein hin, die durch das 
neue Einkaufszentrum am Zollhofhafen und der Neubebauung Rheinufer Süd an Dynamik 
gewann, sind geeignete Instrumentarien zu finden, um die City in ihrer Funktion zu stärken. 
Daher wurden am 20.02.2006 vom Stadtrat für die Baublöcke entlang der Bismarckstraße 
und der Ludwigstraße vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen, die von der Firma STEG betreut wurden. Als Ergebnis dieser Untersuchungen 
beschloss der Stadtrat am 10.12.2007 das aktuelle Sanierungsgebiet Mitte.  
 
Das neue Sanierungsgebiet betrifft die Handelslage in der Bismarckstraße zwischen Kaiser-
Wilhelm- und Bahnhofstraße. Dieser Bereich wurde schon 2006 – 2007 untersucht, damals 
wurde festgehalten, weitere Teile des Untersuchungsgebietes bei Bedarf als Sanierungsge-
biet auszuweisen. Im letzten Jahr wurde dieser Straßenabschnitt bei Gesprächen des City-
Managements mit Eigentümern und Mietern als besonderer Handlungsschwerpunkt identifi-
ziert. Der östliche Teil der Bismarckstraße liegt in dem bereits bestehenden Sanierungsge-
biet. Als Basis dienen die oben genannten Untersuchungen sowie die Erfahrungen des City-
Managements im Jahr 2014 und dem Frühjahr 2015. Insofern war ein erneuter Beschluss 
über vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB (3) nicht notwendig. Die Beteiligung 
der Betroffenen und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 137 und § 139 BauGB wurde 
durchgeführt. Das Verfahren ist mit der Aufsichts- und Dienstleistungs Direktion (ADD) ab-
gestimmt.  
 
 

1.2 Auftrag 

Mit Stadtratsbeschluss der Stadt Ludwigshafen vom 30. Oktober 2006 wurde die Einleitung 
der Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB beschlossen. Die STEG 
Stadtentwicklung GmbH wurde mit der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen 
beauftragt. Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen war es, die für die vorgesehene Sanie-
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rung notwendigen Beurteilungsgrundlagen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozia-
len, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzu-
strebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung zu erlangen.  
 
Zunächst wurde der Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ nicht als Sanierungsgebiet festgelegt, 
da andere Bereiche prioritär waren. Mit der Aktualisierung und Fortschreibung der Untersu-
chungen in diesem Bericht werden nun die nach § 141 Abs. 2 des Baugesetzbuches gefor-
derten hinreichenden Beurteilungsgrundlagen für die Sanierung in diesem Bereich vorgelegt. 
 
 

1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Der Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ umfasst die östlichen Bereiche der vormaligen Quar-

tiere 5 und 6 der vorbereitenden Untersuchung 2007, welche sich entlang der Bismarckstra-

ße und zwischen Bahnhofstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße von Hausnummer 41-63 (unge-

rade Straße) erstrecken. Somit war der Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ schon 2007 um-

fassend Gegenstand der damaligen Untersuchungen.  
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Das Untersuchungsgebiet hat eine Größe von ca. 0,97 ha.  

 

 

 

 

1.4 Standort / Lage im Raum 

Die Stadt Ludwigshafen liegt am linken Flussufer des Rheins, an der Grenze der beiden 

Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie ist nach Mainz die zweitgrößte 

Stadt von Rheinland-Pfalz. Ihr gegenüber liegt auf der Baden-Württembergischen Seite die 

Stadt Mannheim mit der sie zusammen das Zentrum der Europäischen Metropolregion 

Rhein-Neckar bildet.  

 

Die Stadt liegt in den Auen des Oberrheingrabens, gegenüber der Mündung des Neckars in 

den Rhein auf einer Höhe von 96 m ü. NN.    
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Ludwigshafen ist eine kreisfreie Stadt und gleichzeitig Verwaltungssitz des die Stadt umge-

benden Rhein-Pfalz-Kreises. Sie ist eines der fünf Oberzentren des Landes.  

In der näheren Umgebung liegen Mannheim (über den Rhein) und Heidelberg (25 km süd-

östlich). Karlsruhe ist ca. 50 km in südlicher Richtung entfernt und Mainz ist etwa 60 km 

nördlich angesiedelt.  

Die Stadt ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden: Die Bundesstraßen B 9, B 37 

und B 44 führen durch das Stadtgebiet, die Autobahnen A 6 (Saarbrücken-Nürnberg), die 

A 61 (Speyer-Koblenz), A 65 (Ludwigshafen-Neustadt) und A650 (Ludwigshafen-Bad Dürk-

heim) verbinden Ludwigshafen mit dem Fernstraßennetz.  

Ludwigshafen verfügt über ein gut ausgebautes Bus- und Straßenbahnnetz, sowie über eine 

leistungsstarke Zuganbindung.  

Mit dem Rheinhafen hat die Stadt den größten Hafen in Rheinland-Pfalz und einen der be-

deutendsten Binnenhäfen in Deutschland. 

 

Regionalplanung 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein ist Teil der Metropolregion Rhein-Neckar, deren Verband 

Region Rhein-Neckar (VRRN) ist Träger der Regionalplanung und der Regionalentwicklung. 

Die Metropolregion Rhein-Neckar wird durch eine polyzentrische Siedlungsstruktur mit den 

drei Oberzentren Mannheim, Ludwigshafen am Rhein und Heidelberg geprägt. Die Aufstel-

lung, Fortschreibung und Änderung eines einheitlichen Regionalplans für die Region Rhein-

Neckar zählt nach Art. 3 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, 

Hessen und Rheinland-Pfalz vom 26. Juli 2005 zu den zentralen Aufgaben des Verbandes 

Region Rhein-Neckar.  

Dabei sind insbesondere die Landesentwicklungsprogramme und -pläne der drei Länder zu 

berücksichtigen. Der Plan ist Ausdruck der politischen Willensbildung der Gesamtregion und 

Grundlage für ihre räumliche Entwicklung. 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar ist nach Art. 5, Abs. 5, Satz 3 des Staatsvertra-

ges mit Datum vom 15. Dezember 2014 für den baden-württembergischen und den rhein-

land-pfälzischen Teil des Verbandsgebietes verbindlich. 

 



STADT LUDWIGSHAFEN                                      AKTUALISIERUNG VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 
 LUDWIGSHAFEN „MITTLERE BISMARCKSTRASSE" 

 
 
 
 
 
 

 

 - 8 - 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar | Raumstrukturkarte 

 
Die Metropolregion Rhein-Neckar wird durch eine polyzentrische Siedlungsstruktur mit den 

drei Oberzentren Mannheim, Ludwigshafen am Rhein und Heidelberg geprägt. 

Großräumige Entwicklungsachsen sind:  

 (Kaiserslautern) – Grünstadt – Frankenthal (Pfalz) – Ludwigshafen am Rhein – 

Mannheim – Heidelberg – Eberbach – Mosbach – Adelsheim/Osterburken – (Tau-

berbischofsheim) 

 Ludwigshafen am Rhein – Mannheim – Heidelberg – Sinsheim – (Heilbronn) 

 (Mainz) – Worms – Frankenthal (Pfalz) – Ludwigshafen am Rhein – Schifferstadt – 

Speyer – Germersheim – Wörth am Rhein – (Karlsruhe/Straßburg) 

 Ludwigshafen liegt auf der Entwicklungsachse Mannheim-Ludwigshafen – Kaisers-

lautern – Saarbrücken – Metz. 
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 Ludwigshafen am Rhein – Schifferstadt – Haßloch – Neustadt a.d.Wstr. – Edenko-

ben – Landau in der Pfalz – Kandel – Wörth am Rhein – (Karlsruhe/Straßburg) 

 

Regionale Entwicklungsachsen in der Raumstrukturkarte: 

 Bad Dürkheim – Maxdorf – Ludwigshafen am Rhein – Mannheim 

 

Kommunale Planung 

Im Flächennutzungsplan von 1999 mit seinen Fortschreibungen sind die Entwicklungsvo-

raussetzungen im Sinne der vorbereitenden Bauleitplanung für die Stadt Ludwigshafen ge-

regelt.  

 

Im Untersuchungsgebiet Ludwigshafen „Mittlere Bismarckstraße“ ist der rechtskräftige Be-

bauungsplan in Teilen enthalten: 

Bebauungsplan 507 („City zwischen Bahnhofstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße“) 

 

 

1.5 Stadtgeschichte  
Die Stadt Ludwigshafen feierte 2003 ihr 150-jähriges Bestehen. Damit ist sie eine recht jun-

ge Stadt, ihre einzelnen Stadtteile sind jedoch wesentlich älter. 1853 entstand die Gemeinde 

Ludwigshafen, genauer der heutige Stadtteil Mitte, auf einer kleinen Gemarkung, die vorher 

zu den Dörfern Friesenheim und Mundenheim gehört hatte. Sechs Jahre später wurde Lud-

wigshafen zur Stadt. 1870 begann der Stadtteil Hemsdorf neben der 1865 gegründeten 

BASF zu wachsen. Ab 1890 bis 1895 entstanden erste Gebäude im Stadtteil West, seit 1900 

wuchs der Stadtteil Süd. 1892 gemeindete Ludwigshafen seine beiden Muttergemeinden 

Friesenheim und Mundenheim ein, bis 1974 gab es weitere Eingemeindungen.  

 

Die Einwohnerzahl im Jahr 1888 betrug 25.000 Einwohner, elf Jahre später hatte sie sich 

schon auf über 50.000 verdoppelt, 1925 überschritt sie die Grenze zu 100.000. Kurzzeitig 

stieg die Zahl der Bevölkerung im Jahr 1965 auf 180.000. Ende 2006 betrug die Zahl der 
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Bewohner mit Erstwohnsitz 163.560. Stand Ende 2014 leben 167.611 Einwohner in der Stadt, 

davon 276 im Untersuchungsgebiet. 

 

 
Historische Karte von Ludwigshafen am Rhein (1910) 

 

 

1.6 Bauliche Strukturen in der Stadtmitte von Ludwigshafen 
Die Stadtgestaltung der letzten Jahre hat sich innerstädtisch vor allem auf den Bereich Berli-

ner Platz / Walzmühlcenter konzentriert. Handlungsbedarf ist nunmehr vor allem im Bereich 

der Fußgängerzone um die Bismarckstraße herum erkennbar:  

Ein Zusammenspiel bzw. eine Verbindung der einzelnen Blöcke, des Straßenraumes und 

der öffentlichen Freiräume findet nur eingeschränkt statt. 

Überwiegend unattraktiv präsentiert sich die Gestaltung der zahlreichen Passagen und 

Durchgänge zwischen Bismarckstraße und Ludwigsstraße / Zollhof. Es gibt Mängel in der 

gestalterischen Präsentation sowie der Beleuchtung. Vor allem in den Abendstunden ist das 

Sicherheitsgefühl beeinträchtigt.  
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Entlang der Ost-West-Achsen zum Rhein (Bahnhofstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße) sind De-

fizite und Mängel hinsichtlich Ausstattung, Straßenquerschnitt und Aufenthaltsqualität fest-

zustellen.  

 

Handel 

Das Oberzentrum Ludwigshafen, traditionell geprägt durch Industrie und produzierendes 

Gewerbe, steht als Handelsstandort in starkem Wettbewerb zur Nachbarstadt Mannheim, 

aber auch zu anderen Städten im Rhein-Neckar-Raum. Trotz großer Anstrengungen in den 

vergangenen Jahren seitens der Stadt und der Händler, z.B. durch Zuschüsse oder Perso-

nal, durch URBAN-Förderung sowie erheblichen Investitionen in Werbung, Citymanagement, 

Veranstaltungen usw. hat der Einkaufsstandort Innenstadt an Wettbewerbsfähigkeit verloren 

und es gibt immer mehr Leerstände zu verzeichnen. 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Entwicklungsschwerpunkt Dienstleistung und bedarf einer 

Aufwertung und Strukturierung. 

Das Bild in der Fußgängerzone wird auch geprägt von einer Vielzahl von Billiganbietern, 

Schnellgastronomie usw. Diese Entwicklungen lassen sich mit dem Begriff „trading down“ 

zusammenfassen. 

Eine mögliche Aufwertung der City könnte durch Investitionen der Stadt, vor allem aber 

durch ein breites und attraktives Einzelhandelsangebot erfolgen, das auf bestehenden, er-

weiterten oder neuen Flächen angesiedelt werden kann. 

 

Wohnen 

Die Ludwigshafener Innenstadt ist als traditionelle Wohninnenstadt zu charakterisieren. 

Wohnen ist neben Handel und Dienstleistung ein zentraler Nutzungsaspekt in der gesamten 

Kernstadt. Im Stadtteil Mitte leben (Stand Ende 2014) 11.832 Einwohner, das sind 340 mehr 

gegenüber dem Vorjahr. 

Ende 2014 wohnten in Ludwigshafen 38.406 Ausländerinnen und Ausländer, 1.986 Men-

schen, das heißt 5,5% mehr als 2013. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung stieg somit von 

22% auf 22,9%. Der Ausländeranteil im Stadtteil Mitte liegt höher. Es liegt ein hoher Wert an 

Nutzungsstruktur 
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Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen vor, was als problematisch und in Teilen als instabil 

zu bezeichnen ist. 
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2.  BESTANDSAUFNAHME / STÄDTEBAULICHE ANALYSE / ZIELE  

2.1 Vorbemerkung  
Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurde das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebau-

ung und sonstigen Beschaffenheit sowie nach der Erfüllung der Aufgaben, die diesem nach 

seiner Lage und Funktion obliegen, untersucht. Die städtebaulichen Mängel wurden parallel 

dazu mit den künftigen Sanierungsbeteiligten erörtert, so dass sich sowohl fachlich objekti-

vierbare Aussagen über Bausubstanz und Funktion des Gebietes wie auch Vorstellungen 

der Bürger über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ableiten lassen. 

 

Mit der vorliegenden städtebaulichen Analyse in Verbindung mit dem Kapitel "Ergebnisse 

der Gespräche mit Beteiligten", wurde die Grundlage für die entwickelten Zielkarten (Sanie-

rungsziele) und in Verbindung mit dem Sanierungsförderrahmen die zweckmäßige Abgren-

zung des künftigen Sanierungsgebietes geschaffen. 

 

Die für die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes festzustellenden städtebaulichen 

Missstände wurden nach den Kriterien des BauGB § 136 untersucht, wonach städtebauliche 

Missstände vorliegen, wenn "das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach sei-

ner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 

nicht entspricht oder in Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach sei-

ner Lage und Funktion obliegen". 

Im Folgenden werden die bestehende Situation skizziert, die städtebaulichen Missstände 

aufgeführt und Ziele zur Beseitigung der vorhandenen Missstände formuliert.  
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2.2 Bestandsaufnahme und Analyse  

Allgemein 

Im gesamten Untersuchungsgebiet besteht ein erhöhter Sanierungs- und Umbaubedarf hin-

sichtlich der vorhandenen Gebäude. Dies ist zum Teil auf das Baualter der Gebäude oder 

auf die überwiegend schlechte Ausstattung der Wohnungen und teilweise der Geschäfte 

zurückzuführen. 

Bezüglich der Wohnumfeldgestaltung ist festzustellen, dass die Blockinnenbereiche im Un-

tersuchungsraum einen sehr hohen Versiegelungsgrad (bis zu 100%) mit wenig Grün auf-

weisen. Teilweise sind die Innenbereiche durch untergeordnete Nebengebäude oder Ver-

kaufs- und Lagerflächen überbaut, verbleibende Restflächen werden als Parkflächen / Ga-

ragen genutzt. Erforderliche Wohnfreiflächen stehen qualitativ und quantitativ nicht zur Ver-

fügung bzw. sind als Freiraum nur eingeschränkt nutzbar. 

 

Lage des Untersuchungsgebiets 

 Das Untersuchungsgebiet grenzt mit der östlichen Seite an die Fußgängerzone Bis-

marckstraße  

 Dominiert wird die Bebauung im Gebiet vom 8-geschossigen ehem. Kaufhof-Gebäude an 

der Bismarckstraße, das tief in den Blockinnenbereich hineinragt. 

 Im Erdgeschoss dominiert der Einzelhandel, die oberen Stockwerke dienen fast aus-

schließlich dem Wohnen. Die Fußgängerzone ist, wie viele Innenstadtbereiche aktuell ei-

nem deutlichen Wandel unterzogen, welcher durch sichtbare Leerstände im Erdge-

schossbereich kenntlich wird.  

 Der Innenbereich ist stark verdichtet, es gibt keine zusammenhängenden Freiflächen. 

 Für das Gebiet existiert der rechtskräftige Bebauungsplan 507 (City zwischen Bahnhof-

straße und Kaiser-Wilhelm-Straße, Bebauungsplan zur Verhinderung von Vergnügungs-

stätten). 

 

Innere und äußere Erschließung: 

 Die Haupterschließung des Gebiets erfolgt über die Bahnhofstraße und die Kaiser-

Wilhelm-Straße. 
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 In der Bahnhofstraße und in der Kaiser-Wilhelm-Straße gibt es Parkplätze mit Parkschein 

und im Blockinnenbereich befinden sich Garagen und Stellplätze für privates Parken, je-

doch ist die Fläche nur ungenügend genutzt und weist erhebliche gestalterische Mängel 

auf. 

 Im Innenbereich gibt es einen hohen Grad an versiegelter Fläche, ungeordnete/ unzu-

reichend ausgenutzte Plätze für Garagen/Stellplätze und sehr wenig Grün. Der Bereich 

hat einen privaten Charakter, eine öffentliche Durchwegung existiert nicht. 

 

Gebäude- und Grundstücksstruktur  

Im ehemaligen Quartier 5 gibt es insgesamt ca. 21 Wohngebäude mit nahezu 150 Wohnun-

gen und über 39 Gewerbe-Einrichtungen aller Art. Gebäude der Baujahre zwischen 1950 

und 1959 sind mit 89% eindeutig am stärksten vertreten. Bemerkenswert ist, dass noch ca. 

9% der Gebäude aus der Zeit vor 1949 vorhanden sind. 

 

Im ehemaligen Quartier 6 gibt es insgesamt 21 Wohngebäude mit nahezu 118 Wohnungen 

und über 29 Gewerbe-Einrichtungen aller Art. Gebäude der Baujahre zwischen 1950 und 

1959 sind mit 84% eindeutig am stärksten vertreten. Bemerkenswert ist, dass ca. 16% der 

Gebäude aus den 1960er Jahren stammen. 

 

Baustruktur:  

 Die Gebäude entlang der Bismarckstraße weisen im nördlichen Bereich (zwischen Bahn-

hofstraße und Amtsstraße), bis auf den ehemaligen Kaufhof mit 8 Geschossen, ge-

schlossen eine 7-geschossige Bebauung auf. 

 Im südlichen Bereich des Untersuchungsgebiets (zwischen Amtsstraße und Kaiser-

Wilhelm-Straße) befinden sich überwiegend 5- bis 6-geschossige Gebäude. 

 Das Gebiet weist eine fast durchgängig einheitliche Gebäudestruktur aus den Nach-

kriegsjahren auf. Diese Struktur ist zu erhalten und weiterzuentwickeln.  

Vor allem im Fassadenbereich zeichnet sich diese Struktur durch eine regelmäßige Loch-

fassade aus, die nur im obersten Stockwerk zurückspringt. Es gibt eine einheitliche Trau-

fe, was ebenfalls zum einheitlichen Erscheinungsbild beiträgt. Die Fassadenfarben sind in 
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ihrer Farbigkeit zurückhaltend und meist aufeinander abgestimmt. Die Eckausbildungen, 

vor allem das ehemalige Kaufhof-Gebäude und die Bank ganz im Süden des Gebiets fal-

len aus dieser gleichmäßigen Struktur heraus und bilden „besondere“ Abschlusspunkte. 

 
 

Nutzungsstruktur:  

 In der Erdgeschosszone reihen sich Einzelhandelsgeschäfte (Kiosk, Apotheke, Fotostu-

dio, Billigladen, Schmuck, Reisebüro) und einzelne private Dienstleistungen (Bank, Na-

gelstudio, Vergnügungsstätte) 

 Aktuell gibt es diverse Gebäude bzw. Gebäudeteile im Gebiet, die leer stehen. Dazu ge-

hört auch das 8 geschossige Gebäude, in dem der ehemalige Kaufhof untergebracht war. 

 Die Hauptnutzung im OG ist überwiegend das Wohnen, eine Ausnahme sind einzelne 

Dienstleistungsanbieter wie Praxen und Versicherungen, die sich auch in den oberen Ge-

schossen befinden. 

 Die hohe Baudichte des Bereichs kommt durch die unstrukturierte, dichte, ein- bis zwei-

stöckige Innenhofbebauung mit wenig Grün zustande. Diese Gebäude enthalten meist 

Nebennutzungen.  

 Es ergeben sich teilweise Nutzungskonflikte durch die Durchmischung zwischen Wohnen, 

Handel und Gewerbe auf engem Raum.  
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Haushaltsstruktur:  

Auffällig ist der mit 58% hohe Anteil von 1- Personenhaushalten im Gebiet (Gesamtstadt 

39,5 % laut Statistischem Landesamt 2011, Landesdurchschnitt Rheinland-Pfalz 36% laut 

Statistischem Amt des Bundes und der Länder Mikrozensus 2011). Dies ist z. T. zurückzu-

führen auf die ebenfalls überdurchschnittlich hohe Anzahl von 1- bzw. 2-Zimmer-

Wohnungen in diesem Bereich. Daraus lässt sich schließen, dass es der Innenstadt an ei-

nem ausgewogenen Wohnungsangebot fehlt, das alle Bevölkerungsgruppen anspricht und 

auch für Familien oder Mehrpersonenhaushalte attraktiv ist. 

Der Ausländeranteil liegt bei sehr hohen 37%. 

 

Bausubstanz – Gebäudezustand:  

 Im Untersuchungsgebiet ist die Gebäudequalität durchgängig mangelhaft. Die meisten 

Gebäude weisen erhebliche Mängel in der Bausubstanz auf, im Innenbereich bei den Ne-

bengebäuden gibt es substanzielle Mängel. 

 Durch die dichte Bebauung im rückwärtigen Blockinnenbereich der Bismarckstraße erge-

ben sich Mängel in der Substanz, aber auch in der Besonnung, Belichtung und Belüftung 

der Gebäude.  

 

2.3 Ziele der Sanierung 
Ziel der städtebaulichen Entwicklung muss sein, die Rahmenbedingungen für eine struktu-

relle und nutzungsmäßige Neuentwicklung zu schaffen, welche nachhaltig und auch zeitnah 

umgesetzt werden kann. Hieraus abgeleitet, bedingt dies im Wesentlichen eine bewahrende 

Erneuerung der Baustruktur direkt an der Bismarckstraße, wobei die strukturellen Verände-

rungen im Innern der Gebäude selbstverständlich den neuen Anforderungen angepasst 

werden können. Besondere Beachtung sollte aber den im rückwärtigen Bereich der Haupt-

gebäude gelegenen Baustrukturen zukommen. Diese sind als Potentialflächen zur zukünfti-

gen Ergänzung der Hauptgebäude in Betracht zu ziehen. 

 

 

 

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/impressum.asp#Copyright


STADT LUDWIGSHAFEN                                      AKTUALISIERUNG VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 
 LUDWIGSHAFEN „MITTLERE BISMARCKSTRASSE" 

 
 
 
 
 
 

 

 - 18 - 

Arbeiten 

 Nachnutzung Leerstand Kaufhof für Büro und Handel im Erdgeschoss 

 Beseitigung von Geschäftsleerständen zur Verhinderung des Trading-Down-Effekts. 

 Aufwertung und Diversifizierung des Dienstleistungsangebotes 

 Bessere Verknüpfung zwischen öffentlichen Innen-/ Außenbereichen des Blocks d.h. at-

traktiver gestalten, Eingänge hervorheben und sichtbar machen (Beleuchtungskonzept) 

 

Wohnen 

 Klare Trennung zwischen Wohnnutzung im OG und Handel/ Dienstleistung in der EG 

Zone 

 Entwicklungspotential innerstädtisches Wohnen stärken durch Entsiegelung, Neuordnung 

von Nebengebäuden und Begrünung 

 Wohnungsleerstand entgegenwirken durch Verbesserung des Wohnumfeldes 

 Gemengelage Andienung, Lager und Wohnen entschärfen durch Neuordnung und Zonierung 

 Klare Trennung von privatem und öffentlichem Raum 

 

Bausubstanz 

 Modernisierung der vorhandenen Bausubstanz 

 Energetische Erneuerung der Bausubstanz 

 Anpassung an heutige Wohnstandards 

 Stärkung und Qualifizierung der vorhandenen Bautypologie in ihrer Struktur und im Fas-

sadenbereich. Weitere Untersuchungen im Hinblick auf den historischen Wert dieser 

Nachkriegsbebauung und Herausarbeiten von Besonderheiten zur Schaffung einer neuen 

wiedererkennbaren Identität. 

 

Innenhofbereich  

 Entkernung zur besseren Besonnung und Belichtung 

 Wohnen im OG stärken durch Entsiegelung und Begrünung im Innenbereich 

 Standortmängel wie z.B. untergenutzte/ nicht genutzte Lagergebäude beseitigen 
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 Begrünung intensivieren 

 Nutzung der 1- bis 2 geschossigen, rückwärtigen Bebauung als begrünte Freifläche/ 

Dachbegrünung/ Terrasse/ Freisitz zur Wohnumfeldverbesserung 

 

2.4 Zusammenfassung 
Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung können Entwicklungsimpulse in ältere Stadttei-

le bzw. Stadtkerne lenken, welche durch Missstände und Mängel gekennzeichnet sind. Sie 

initiieren dadurch in diesen Bereichen einen Erneuerungsprozess, welcher sich aus finanziel-

len, privaten oder sonstigen Gründen dort nicht von selbst einstellen würde. 

 

Bei der bevorstehenden Sanierungsmaßnahme Ludwigshafen "Mittlere Bismarckstraße" ist 

es von großer Bedeutung, dass alle Planungsüberlegungen die Identität des Ortes aufgrei-

fen sowie die Gestaltung der Gebäude und der Freiräume den besonderen Charakter des 

Ortes widerspiegeln. 

 

Der Lebensraum der Menschen ist dort zu verbessern, wo er Missstände und Mängel auf-

weist, sei es durch Verbesserung der Wohnungen und des Wohnumfeldes, durch städtebau-

liche Verbesserungen im Bereich der Arbeitsstätten, durch die Ausweitung der kulturellen 

oder sonstigen Freizeitangebote etc.. 

 

Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen zeigen ein deutliches Bild der Sanie-

rungsnotwendigkeit im abgegrenzten Untersuchungsgebiet der Stadt Ludwigshafen. Dies 

wird belegt durch die einerseits für den strukturellen und funktionalen Erhalt notwendigen 

städtebaulichen Neuordnungs- und Entwicklungsaufgaben sowie auf der anderen Seite 

durch die enormen Aufgaben im Rahmen der Modernisierung und Instandsetzung der vor-

handenen Bausubstanz im privaten und auch im öffentlichen Bereich. 

 

Die in den vorangegangenen Kapiteln festgestellten städtebaulichen Mängel, aber auch die 

daraus resultierenden besonderen städtebaulichen und strukturellen Potentiale bieten einen 
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Handlungsspielraum um im Rahmen eines Neuordnungskonzeptes diese Mängel zu beseiti-

gen bzw. Ansätze für mittel- bzw. langfristige Lösungen zu finden. 

  

Die angestrebte Sanierungsmaßnahme kann in hohem Maße zur Verbesserung der vorhan-

denen Wohn- und Arbeitssituation wie auch zur Behebung funktionaler Problemfelder im 

zentralen Bereich der Fußgängerzone von Ludwigshafen beitragen. Die erarbeiteten Ziele 

zeigen Möglichkeiten der Sanierung auf und dienen als Grundlage der folgenden Sanie-

rungsdurchführung. 

 

Alle Maßnahmen im Rahmen der Sanierungskonzeption haben zum Ziel, die bestehende 

Struktur im Gebiet zu bewahren. Durch behutsame Ergänzungen und teilweise auch Erneue-

rungen im Stadtgrundriss sollen die vorhandenen Entwicklungsspielräume genutzt und um-

gesetzt werden, um somit die Standortqualität der Stadt in diesem Bereich, die innerstädti-

sche Wohnqualität, sowie die Attraktivität der Stadtmitte zu steigern.  
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3. FOTODOKUMENTATION 
 

 
Schrägluftbild Norden 
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Schrägluftbild Osten 
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Schrägluftbild Süden 
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Schrägluftbild Osten 
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Gebäude im Untersuchungsgebiet 
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4. SOZIALPLAN  
Durch die vorgegebenen Ziele ist nicht auszuschließen, dass Auswirkungen auf die Sanie-

rungsbetroffenen auftreten können. Sofern solche Auswirkungen auftreten, gibt das Bauge-

setzbuch das Instrument des Sozialplanes vor. Sozialplanerische Maßnahmen sind danach 

bereits dann vorzubereiten und durchzuführen, wenn sich nach dem Stand der Vorbereitung 

einer Sanierung hierfür eine Erfordernis ergibt. Ebenfalls ist der Sozialplan zu aktualisieren 

(Fortschreibung). Die Regelung über den Inhalt von Sozialplänen (§ 180 Abs. 1 BauGB) for-

dert die schriftliche Darstellung des Ergebnisses der Erörterung mit den Betroffenen, des 

Ergebnisses der Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung von Nachteilen und der 

voraussichtlich in Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Stadt, sowie die Möglichkeit ihrer 

Verwirklichung. 

 

Auf der Grundlage dieser Erörterung hat die Stadt die Betroffenen in ihren eigenen Bemü-

hungen zu unterstützen und so mitzuhelfen, evtl. nachteilige Auswirkungen zu vermeiden 

oder zu mindern. Insbesondere, wenn z.B. ein Wohnungswechsel oder die Auslagerung ei-

nes Betriebes erforderlich werden. Neben den oben genannten Instrumentarien des BauGB 

stehen der Stadt hier weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Eine wichtige Rolle spielt dabei 

eine ständige Beratung und Unterstützung Mittel aus anderen Programmen oder aufgrund 

anderer Gesetze zu erhalten.  

 

4.1 Sanierungsbetroffene 
Die Untersuchungen im Vorfeld der Sanierungsdurchführung können nur unter gewissen 

Vorbehalten die Personengruppen benennen, welche durch Sanierungsmaßnahmen beson-

ders betroffen sind und auf deren Bedürfnisse daher besonders Rücksicht zu nehmen ist. 

Folgende Personengruppen sind möglicherweise betroffen: 

 

Ältere Bewohner, Rentner 

Mit zunehmendem Alter schwindet die Bereitschaft, Veränderungen der Lebensverhältnisse 

zu akzeptieren. Besonders bei langer Wohndauer kann beispielsweise älteren Bewohnern 

ein Umzug kaum noch zugemutet werden. Eigentümer höheren Alters sind in der Regel 
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nicht bereit und auch nicht in der Lage, das für die erforderlichen Maßnahmen der Moderni-

sierung benötigte Eigenkapital aufzubringen. 

 

Haushalte mit geringen finanziellen Mitteln 

Soweit es sich um Mieterhaushalte handelt, bedeutet eine höhere Miete nach einer Moderni-

sierung oder bei evtl. Umsetzung in eine Neubauwohnung eine erhebliche finanzielle Auf-

wendung. In der Regel werden gewisse Einschränkungen für die Verbesserung der Wohn-

verhältnisse akzeptiert; sie dürfen jedoch ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. In beson-

deren Fällen ist dieses Maß durch Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen gekenn-

zeichnet. 

 

Bei Eigentümern besteht häufig der Wunsch nach Verbesserung der Wohnverhältnisse, es 

wird jedoch keine Möglichkeit gesehen, die Mittel zur Finanzierung des Eigenanteils aufzu-

bringen. In vielen Fällen kann eine Lösung ein hoher Anteil an Eigenleistungen bei der Bau-

ausführung sein oder wird durch eine Sanierungsbezuschussung überhaupt erst möglich. 

 

Die finanzielle Situation der Betroffenen kann im Vorfeld kaum beurteilt werden. Sie ist nur 

indirekt und unter Vorbehalt über die Mitwirkungsbereitschaft und der Einstellung zur Sanie-

rung abzuschätzen, welche im Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ positiv ist (s.u.). 

 

Ausländische Mitbürger 

Die in Sanierungsgebieten oft hohe Zahl an ausländischen Mitbürgern - im vorliegenden Fall 

handelt es sich um einen Anteil von ca. 37% - erweist sich meist als problematisch, da häu-

fig günstige aber sanierungsbedürftige Gebäude bewohnt werden. Hier sind Konzepte zu 

erstellen, welche sowohl sozialen Belangen als auch Sanierungsanforderungen genügen.  

 

Betroffene der Betriebe 

Die Betriebe als „Versorger“ der Stadt mit Waren und Dienstleistungen aller Art sind, soweit 

irgend möglich, im Sanierungsverfahren zu unterstützen. Die Entwicklung besserer Rah-
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menbedingungen, wie die Schaffung weiterer öffentlicher PKW-Stellplätze in direkter Nähe 

zu den Geschäften oder Dienstleistungen kann eine indirekte Stützung darstellen. 

 

4.2 Grundsätze für den Sozialplan 
Aufgrund der Gespräche mit den Beteiligten sind die oben beschriebenen potentiellen Prob-

lemgruppen und auch ihre Einstellung zur Sanierung annähernd und in erster Abschätzung 

ermittelt. Da aber, wie bereits erwähnt, der genaue Personenkreis noch ungenügend spezifi-

ziert ist, welcher von einer Sanierungsdurchführung möglicherweise nachteilig betroffen sein 

könnte, können hier nur die allgemeinen Grundsätze für den Sozialplan dargestellt werden, 

die insbesondere bei der Behandlung der beschriebenen Problemgruppen anzuwenden sind. 

 

Ziele der Beteiligung der Betroffenen  

Die Ziele sind unter Einbeziehung der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Betroffenen formu-

liert. Die Beteiligten sollen bei der Durchführung fortlaufend in geeigneter Art und Weise 

über die fortgeschriebenen Ziele informiert und in die Entscheidungen einbezogen werden. 

 

Soziale und gewerbliche Bindungen 

Die vorhandenen sozialen und gewerblichen Bindungen im Gebiet sind zu berücksichtigen. 

Eventuelle Umsetzungen sollen möglichst innerhalb des Quartiers erfolgen. 

 

Wohnfeldgestaltung 

Bei der Gestaltung insbesondere des Wohnfeldes bzw. der Handel- und Dienstleistungsfel-

der ist zu beachten, dass sie auch den Bedürfnissen von Familien mit Kindern sowie für 

Menschen mit Behinderung gerecht werden. 

 

Verbleib in Wohnung 

Dem Wunsch älterer Bewohner, in ihrer jetzigen Wohnung zu bleiben, soll entsprochen, d.h. 

verhandelt werden, Änderungen nur, wenn wesentliche Sanierungsziele nicht erreicht wer-

den können, ansonsten sind solche Umsetzungsgespräche zurückzustellen bzw. nicht zu 

führen. 
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Erwerb und Tausch 

Erwerbsfälle sind im Maßnahmenkonzept für den Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ nicht 

explizit vorgesehen. Etwaige abweichende Vorhaben wären in die sozialplanerischen Ziele 

der Vereinbarkeit, besonders der freiwilligen Vereinbarkeit, streng einzubinden.  

 

BauGB - Vereinbarungen  

Anstatt durch Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote nach § 177 (1) BauGB sollen 

die erforderlichen Maßnahmen durch Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinbarungen 

nach § 177 (4) und (5) BauGB herbeigeführt werden.  

 

Mietpreise 

Mietpreiserhöhungen nach Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die mit öf-

fentlichen Mitteln gefördert worden sind, sind in engen Grenzen zu halten. Einer Verdrän-

gung der bisherigen Bewohner ist entgegenzuwirken. 

 

Betriebsexistenz 

Im Untersuchungsgebiet Ludwigshafen „Mitte“ ist der Erhalt der Arbeitsplätze vorrangig zu 

beachten. Die Existenzgrundlage der ansässigen Betriebe ist zu sichern und zu stärken. Die 

Versorgung ist auf dem derzeitigen Niveau zu erhalten und insbesondere mit Hinblick auf die 

zentralstädtische Bedeutung möglichst auszubauen. 

Insbesondere soweit Leerstände in der Bausubstanz bestehen oder sich ergeben, ist es Ziel, 

solche Gebäude zeitnah neuen Nutzungen zuzuführen nur so kann eine nachhaltige, negati-

ve Wirkung auf noch bestehende Strukturen vermieden werden. Das Ziel der zeitnahen 

Entwicklung im Bestand ist somit Voraussetzung für den Erhalt der vorhandenen Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsbetriebe. 

 

 

Beratung 

Bei allen Problemen, die sich aus der Sanierungsdurchführung ergeben, stehen die Stadt 

und ihre Beauftragten den Betroffenen für Beratung und Hilfestellung zur Verfügung. 
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Neben diesen allgemeinen Grundsätzen sind die im Verlauf der Sanierungsvorbereitung 

bekannt gewordenen Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen als Bestandteil eines 

fortgeschriebenen Sozialplans nach §§ 180 ff BauGB anzusehen.  
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5. MITWIRKEN DER BETEILIGTEN (§ 137 BauGB) 
 

Die Beteiligten (Eigentümer, Mieter, Pächter) wurden für den Teilbereich „Mittlere Bismarck-

straße“ zu einer Informationsveranstaltung am 13.10.2015 per Anschreiben sowie zusätzlich 

teils durch Direktansprache eingeladen. Diverse Beteiligte signalisierten hier ihre Mitwir-

kungsbereitschaft. 

 

Des Weiteren hatten sämtliche Beteiligte, durch Zusendung eines Fragebogens, die Mög-

lichkeit ihre aktuellen, spezifischen Gegebenheiten sowie Wünsche und Anregungen der 

Stadt gegenüber zum Ausdruck zu bringen.  

 
Beteiligtenversammlung am 13.10.2015 
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6. BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Nach § 149 BauGB (Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger) in Verbindung 
mit § 4 BauGB (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) holt die Stadt die Stellungnah-
men der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt wird, möglichst frühzeitig ein. 
 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 04.08.2015 um ihre schriftliche 
Stellungnahme zu den Vorbereitenden Untersuchungen im Bereich "Mittlere Bismarckstra-
ße" gebeten. Soweit im Rahmen der Stellungnahmen Anregungen für das Sanierungskon-
zept gegeben wurden, wurden diese geprüft und soweit möglich mit in das Sanierungskon-
zept eingearbeitet. 
 
Die vollständigen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind dem Anhang zu ent-

nehmen. Im folgenden werden die Stellungnahmen zusammengefasst. 

 

Bundesnetzagentur 
Die Bundesnetzagentur weist zur vorsorglichen Vermeidung ggf. eintretender Beeinträchti-
gungen von Richtfunkstrecken (Störung des Funkbetriebs) durch neu zu errichtende Bau-
werke auf Folgendes hin: 
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(BNetzA) teilt u.a. gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 09.05.2012 
die Frequenzen für das Betreiben von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibt sie 
keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- und Genehmigungsverfahren 
(z.B. im Rahmen des Baurechts oder im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes) 
einen Beitrag zur Störungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der für das 
Plangebiet in Frage kommenden Richtfunkbelreiber identifiziert und diese den anfragenden 
Stellen mitteilt. Somit werden die regionalen Planungsträger in die Lage versetzt, die evtl. 
betroffenen Richtfunkbetreiber frühzeitig über vorgesehene Baumaßnahmen bzw. Flächen-
nutzungen zu informieren. 
Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m 
sind jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der BNetzA 
zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann daher verzichtet werden. 
Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richtfunkstrecken bzw. zu den ggf. ein- 
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tretenden Störsituationen kann die BNetzA nicht liefern. lm Rahmen des Frequenzzutei- 
lungsverfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA Iediglich das Störverhältnis zu 
anderen Richtfunkstrecken unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten, nicht 
aber die konkreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung der Bebauung und anderer 
Hindernisse, die den Richtfunkbetrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang 
mit der Bauplanung bzw. der geplanten Flächennutzung erforderlichen Informationen 
können deshalb nur die Richtfunkbetreiber Iiefern. Außerdem ist die BNetzA von den 
Richtfunkbetreibern nicht ermächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf sowie zu technischen 
Parametern der Richtfunkstrecken zu erteilen. 
Bei Vorliegen konkreter Bauplanungen mit einer Höhe von über 20m (z.B. Hochhäuser, 
Windkraftanlagen), wird empfohlen, entsprechende Anfragen an den Bearbeiter der Stel-
lungnahme im Anhang zu richten.  
Unabhängig davon, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um konkrete Bauplanungen 
handelt und evtl. auch keine neuen Bauten vorgesehen sind, wurde zur allgemeinen Infor-
mation eine Überprüfung des angefragten Gebietes durchgeführt. Das Ergebnis kann in der 
Anlage des Berichts eingesehen werden. 
Bei den Untersuchungen wurden Richtfunkstrecken militärischer Anwender nicht berücksich-
tigt. Diesbezügliche Prüfungsanträge können beim Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 
200, 53123 Bonn, E-Mail: BAIUDBwToeB@Bundeswehr.org gestellt werden. 
Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte Kommunikati-
onslösung darstellt, sind Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszustand für 
ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht mehr zutreffend. Es wird deshalb aus-
drücklich darauf hinweisen, dass die hiermit erteilte Auskunft nur für das Datum der Mittei-
lung gilt.  
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA werden durch die Planungen 
nicht beeinträchtigt. 
 
 
Rheinland-Pfalz 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Immissionsschutz 
Aus Sicht des lmmissionsschutzes ergibt sich für das Gebiet folgendes: 
Bei der Überplanung des Bereichs ,,Mittlere Bismarckstraße“ und die Neuordnung von 
Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung sind konflikthafte Situation zu vermeiden. Konflikte 
können durch Licht-, Geruchs- und Lärmemissionen der Gewerbebetriebe verursacht wer-
den. Hierbei sind die Vorgaben der Technische Anleitung Lärm - TA Lärm und der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie - GIRL heranzuziehen. Möglichkeiten der Überwindung: Eine 
Wohnnutzung bei gleichzeitiger sonstiger Nutzung sollte vermieden werden. 
 



STADT LUDWIGSHAFEN                                      AKTUALISIERUNG VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 
 LUDWIGSHAFEN „MITTLERE BISMARCKSTRASSE" 

 
 
 
 
 
 

 

 - 38 - 

 
Rheinland Pfalz 
STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
 
Bodenschutz: 
Bezüglich der Anfrage zu dem Untersuchungsgebiet ,,Gebäudezeile der Bismarckstraße 41 
bis 63“ wurden keine Aufführungen im Bodeninformationssystem / Bodenkataster (BisBoKat) 
des Landes Rheinland-Pfalz festgestellt. Sollten jedoch Erkenntnisse über abgelagerte Ab-
fälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umweltgefährlichen Steffen um-
gegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen, wie z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder  
-erosionen (Verdachtsflächen bzw. schädliche Bodenveränderungen) vorliegen oder sich 
ergeben, wird um Mitteilung gebeten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im betreffenden Bereich Altstandorte befinden kön-
nen. Auch Altstandorte unterliegen der bodenschutz-altlastenrechtlichen Überwachung. 
Ausweilich des aktuellen Standes des Bodeninformationssystems (BisBoKat) stellt die 
Grundstücksfläche mit der FI.Nr. 288 eine Teilfläche des folgenden Altstandortes (ASO) 
bzw. der folgenden Verdachtsfläche (VF) außerhalb des Untersuchungsgebietes dar: 
- Altstandort, Chemische Reinigung John, Ludwigshafen, Kaiser -Wilhelm-Straße 28 mit der 
Reg.Nr. 314 00 000 — 3037 /000 — 00   
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung: 
Das Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Abs. 2 WHG möglichst in der Fläche zu halten 
und über die belebte Bodenzone zu versickern. Bei Neubauten, Umplanungen ist eine Ent-
wässerungsplanung aufzustellen und das Entwässerungskonzept frühzeitig mit  dem Amt 
abzustimmen. Ggf. ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren durchzuführen. 
 
Hochwasserschutz I Grundwasser:  
Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet sich in der durch Deiche, Schöpfwerke, Hoch-
wassermauern gegen Rheinhochwasser geschützten Rheinniederung befindet. 
Bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen ist es möglich, dass das Gebiet 
zwischen Rheinhauptdeich und Hochufer überflutet wird. Es wird deshalb darauf hingewie-
sen, dass auch bei einer Zustimmung zu den Umplanungen sich kein Anspruch auf Verstär-
kung oder Erhebung der Hochwasserschutzanlagen ableiten lässt. Schäden infolge Hoch-
wasser oder dessen Folgeerscheinungen gehen zu Lasten des Genehmigungsinhabers oder 
dessen Rechtsnachfolger. Mit der Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes 
Rheinpfalz wird verstärkt dem Leitbild einer nachhaltigen Hochwasservorsorge in der Regi-
on, durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten mit dem Schwer-
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punkt Hochwasserschutz entsprochen. Bei der Fläche zwischen Hochwasserschutzanlage 
und Hochufer handelt es sich um ein solches Vorbehaltsgebiet. 
Die Siedlungsgebiete werden zwar von der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für den Hoch-
wasserschutz ausgenommen, jedoch können auch diese bei Extremereignissen über-
schwemmt werden. In den überschwemmungsgefährdeten Bereichen am Rhein sollen ent-
sprechend dem "Hochwasseraktionsplan Rhein" der IKSR die Schadensrisiken gemindert 
werden. Aufgrund des enormen Schadenspotentials bei extremen Hochwasserereignissen 
sowie der Gefahr für Leib und Leben, auch hinter den Hochwasserschutzanlagen, ist in dem 
Plangebiet auf eine Minderung der Schadensrisiken, durch angepasste Bauweise und Nut-
zung hinzuwirken. lm Sinne der Bauvorsorge hat eine angepasste Bauweise oder Nutzung 
zur Reduzierung des Schadenspotentials zu erfolgen. Sollte bei möglichen Neubauten eine 
Unterkellerung vorgesehen sein, wird empfohlen die Keller wasserdicht auszuführen. Eine 
Grundwasserabsenkung und Grundwasserableitung ist wasserwirtschaftlich nicht zu vertre-
ten.  
Sollte im Rahmen der Neubauten eine temporäre Grundwasserabsenkung/ Bauwasserhal-
tung erforderlich werden, so ist die Erlaubnis hierfür mit entsprechenden Planunterlagen bei 
der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen. 
 
Fazit: 
Unter Beachtung der oben genannten Punkte besteht mit den Umplanungen grundsätzlich 
Einverständnis. 
Es ist eine Entwässerungsplanung für Neubauten, Umplanungen aufzustellen und mit 
uns abzustimmen. Die Behörde ist im weiteren Verfahren erneut zu beteiligen. 
 
 
Rheinland Pfalz 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie 
 
In der Fundstellenkartierung sind im unmittelbaren Bereich der Maßnahme keine archäologi-
schen Fundstellen verzeichnet. Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden 
vorhandenen prähistorischen Denkmale bekannt. Daher ist die Zustimmung der Direktion 
Landesarchäologie Speyer an die Übernahme folgender Punkte gebunden: 
1. Bei der Vergabe von Erdarbeiten hat der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen 
vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion zu gegebener Zeit rechtzeitig (spätestens 
eine Woche vorher) den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit wir überwacht werden kön-
nen. 
2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- 
und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI 1978, Nr. 10, Seite 159 ff, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.11.2008, GVBI Seite 301) hinzuweisen. Danach ist jeder archäologische 
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Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und 
die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 
3. Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haf-
tung gegenüber der Direktion Landesarchäologie. 
4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Lan-
desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforde-
rungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. 
5. Die Punkte 1 - 4 sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu übernehmen.  
 
Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfah-
rensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 
können. Rein vorsorglich wird darauf hinweisen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht 
bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich 
zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder 
von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 
Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und 
ersetzt nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu den BaudenkmäIern. 
 
 
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
 
Bergbau I Altbergbau: 
Die Prüfung der vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des Unter- 
suchungsgebiets "Mittlere Bismarckstraße" kein Altbergbau dokumentiert ist und kein 
aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 
Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der gleichnamigen Erlaubnis- 
felder für Erdwärme und Kohlenwasserstoffe "Ludwigshafen". 
Die Inhaberin der Berechtigung für Erdwärme ist die Firma GeoEnergy Feldgesellschaft 
Speyerdorf mbH, Schwindstraße 10 in 76135 Karlsruhe. 
Die Inhaberin der Berechtigung für Kohlenwasserstoffe ist die Firma GDF SUEZ E&P 
Deutschland GmbH, Waldstraße 39 in 49808 Lingen (Ems). 
Da das Landesamt über die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse besit-
zen, 
wird empfohlen sich mit den vorgenannten lnhaberlnnen in Verbindung zu setzen.  
 
Boden und Baugrund 
Allgemein: 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-'I und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubau- 
vorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  
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mineralische Rohstoffe: 
Keine Einwände 
 
Radonprognose: 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhöhtes und seltener 
hohes Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird 
dringend empfohlen, orientierende Radonmessungen in der Bodenluft vorzunehmen, 
um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Baumaßnahmen der jeweiligen lokalen 
Situation angepasst werden sollten. 
Es wird darum gebeten, die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese 
in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland- 
Pfalz beitragen. Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass 
für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) 
notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des 
aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. 
Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder 
Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. 
Die Empfehlungen zur Durchführung der Messungen sind der gesamten Stellungnahme im 
Anhang der Broschüre zu entnehmen.  
 
Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können 
dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden.  
 
 
Telekom Deutschland GmbH  
lm Untersuchungsgebiet sind zurzeit keine Maßnahmen durch die Deutsche Telekom beab-
sichtigt oder eingeleitet, die für die Sanierung bedeutsam sein könnten. 
Aus dem beigefügtem Lageplan im Anhang sind die im Untersuchungsgebiet vorhandenen 
Telekommunikationsanlagen der Telekom ersichtlich. 
Über gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Sicherung, Veränderung oder Verlegung 
der Telekommunikationslinien der Telekom können erst Angaben gemacht werden, wenn 
die endgültigen Ausbaupläne mit Erläuterung vorliegen. 
Soweit Telekommunikationslinien der Telekom im Sanierungsgebiet nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, sind die durch den Ersatz dieser Anlagen entstehenden Kosten nach § 150 
Abs. 1 BauGB zu erstatten. 
Die Telekom macht vorsorglich darauf aufmerksam, dass nach§139 Abs. 3 BauGB die städ-
tebaulichen Sanierungsmaßnahmen mit der Telekom abzustimmen sind. 
 
 
Rhein-Neckar-\/erkehr GmbH | rnv 
in der Kaiser-WilheIm-Straße verläuft die rnv Stadtbahn mit der Fahrleitungsanlage, welche 
unter Spannung steht (750\/). Sollte für den Bau ein Kran genutzt werden, ist sicherzustel-
len, dass dieser nicht über die rnv Gleis- bzw. Fahrleitungsanlagen sowie den Bahnsteig 
schwenken kann. Dazu ist ggfs. Eine Drehbegrenzung einzusetzen, welche vor lnbetrieb-
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nahme des Krans durch die rnv abgenommen werden muss. Dazu muss sich die  bauaus-
führende Firma, mindestens vierzehn Tage vor Baubeginn an die rnv zur Vorortbegehung 
wenden (Ansprechpartner siehe Stellungnahme im Anhang. 
Ferner wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf dem Bahngelände auch künftig 
Bahnbetrieb mit all ihren Begleiterscheinungen stattfinden wird. 
Hierzu wird insbesondere auf Schall, Erschütterung, Außenlautsprecher, Läutewerke, Wei-
chen-  insbesondere Herzstücküberfahrten und Kurvenquietschen hingewiesen. lnsbesonde-
re nachts können von zu- und abgehenden sowie an der Haltestelle wartenden Fahrgästen 
akustische und sonstige Störungen ausgehen. Nachträgliche Einschränkungen für den 
Bahnbetrieb sind nicht hinnehmbar. Tendenziell ist in der Zukunft mit zunehmendem Bahn 
Verkehr, vor allem auch rund um die Uhr zu rechnen. Es wird empfohlen bereits zu Pla-
nungsbeginn einen Sachverständigen für Schall- u. Erschütterungsschutz hinzuzuziehen. 
 
 
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG  
Es sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener 
Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
- in der Nähe des Plangebiets verlaufen 19 der Richtfunkverbindungen von Telefonica Ger-
many. Einige kreuzen das Plangebiet, andere grenzen sehr nah an. 
- um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollten entlang der Richtfunktrassen 
(Bereich Plangebiet) geplante Gebäude/ Baukonstruktionen die genannten Höhen in der 
Stellungnahme im Anhang des Berichts nicht überschreiten. Zudem sind der Stellungnahme 
erläuternde Bilder und eine Erläuterung zu Telekommunikationslinien hinzugefügt. 
Alle geplanten Konstruktionen und notwendigen Baukräne dürfen nicht in die Richtfunkmas-
ten ragen. Es wird um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen in die 
Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungs-
plan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhen-
beschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beein-
trächtigt werden. 
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7. KOSTEN DER SANIERUNG FÜR DEN BEREICH „MITTLERE 
BISMARCKSTRASSE“  

Aufgrund der formulierten Ziele kann eine Kosten- und Finanzierungsübersicht erstellt wer-
den, die den Rahmen für die formulierten Maßnahmen aufzeigt und als Kontrollinstrument 
dient. Der Geltungsbereich der Sanierungssatzung liegt im bestehenden Stadtumbaugebiet. 
Die in der dazugehörenden Maßnahmen-Kosten- und Finanzierungsübersicht dargestellten 
Projekte, sind somit im bereits im bestehende Programm Stadtumbau berücksichtigt. Daher 
ergibt sich kein erhöhter Finanzierungsbedarf. 
 
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)  

 Kostengruppen EUR 
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme  
 Im Rahmen Stadtumbau abgedeckt  
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung  
2. Ordnungsmaßnahmen   
2.4 Freilegung von Grundstücken (Rückbau) 100.000 
AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen 100.000 
3. Baumaßnahmen  
3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Kalkulations-

grundlage Inanspruchnahme ca. 30%, Förderhöchstsatz 50.000 €) 
200.000 

AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen 200.000 
4. Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte  
A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der  

Vermögenswerte (AS1 bis AS4) 300.000 

    
E Einnahmen  (einschl. Vermögenswerte)  
1. Zweckgebundene Einnahmen  
ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen 0 
ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte 0 
3. Städtebauförderungsmittel  
3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde  
3.2 Städtebauförderungsmittel des Landes, 

einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen 
 

ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel 300.000 
E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der 

Vermögenswerte (ES1 bis ES3) 300.000 

  Gegenüberstellung:  
A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte ) 300.000 
E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte ) 300.000 
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8. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG 

8.1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Mittlere Bismarck-
straße“ 

Die Stadt kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche Erneuerungsmaßnahme durchgeführt 

werden soll, durch Beschluss förmlich als Sanierungsgebiet festlegen. Die Abgrenzung des 

Sanierungsgebietes ist parzellenscharf vorzunehmen. Das Sanierungsgebiet ist so abzu-

grenzen, dass die vorhandenen städtebaulichen Missstände mit dem gegebenen Förder-

rahmen in einem überschaubaren Zeitraum beseitigt werden können. 

 

Die Stadt kann die förmliche Festlegung eines Gebiets, in dem Maßnahmen im Rahmen des 

Programms „Soziale Stadt“ durchgeführt werden, entweder als Satzung nach § 142 Abs. 1 

und 3 BauGB (Sanierungssatzung) beschließen oder durch Beschluss nach § 171e BauGB 

(Maßnahmen der Sozialen Stadt) festlegen. 

 

8.2 Wahl des Verfahrens 
Zur Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme stehen der Stadt nach 

Maßgabe des § 142 Abs. 4 BauGB das umfassende Sanierungsverfahren unter Anwendung 

der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB oder das 

vereinfachte Sanierungsverfahren unter Ausschluss dieser Vorschriften und gegebenenfalls 

auch der Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB zur Verfügung.  

Die Entscheidung über die Wahl des Verfahrens hat der Stadtrat nach Diskussion und Beur-

teilung der Sachlage zu treffen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Entscheidung zwi-

schen dem umfassenden und dem vereinfachten Verfahren keine Ermessensentscheidung 

der Stadt ist. 
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8.3 Sanierungsrechtliche Vorschriften 
Neben den allgemeinen städtebaurechtlichen Vorschriften kommen in einem förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet folgende sanierungsrechtliche Vorschriften des BauGB sowohl im 

vereinfachten als auch im umfassenden Sanierungsverfahren zur Anwendung: 

 

– § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grund-

stücken in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Ent-

wicklungsbereich (zum besonderen Satzungsvorkaufsrecht vor förmlicher Festlegung 

vgl. § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB); 

– § 27a Abs. 1 Nr. 2 BauGB über die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 

Nr. 3 BauGB zugunsten eines Sanierungs- und Entwicklungsträgers; 

– § 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB über die Zulässigkeit der Enteignung zugunsten eines Sa-

nierungs- und Entwicklungsträgers; 

– § 88 Satz 2 BauGB über die Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Gründen; 

– § 89 BauGB über die Veräußerungspflicht der Stadt von Grundstücken, die sie durch 

Vorkauf oder Enteignung erworben hat (zur weitergehenden Veräußerungspflicht der 

Sanierungsträger, vgl. § 159 Abs. 3 BauGB); 

– §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmigung von Vorhaben, Teilungen und 

Rechtsvorgängen. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Stadt im vereinfachten Ver-

fahren die Anwendung dieser Vorschriften ausschließen kann (vgl. unten): 

– § 164a BauGB über den Einsatz der Städtebauförderungsmittel; 

– §§ 180 und 181 BauGB über den Sozialplan und den Härteausgleich; 

– §§ 182 bis 186 BauGB über Miet- und Pachtverhältnisse. 

 

Die §§ 144 und 145 BauGB treten an die Stelle der entsprechenden Vorschriften des allge-

meinen Städtebaurechts, die in dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nur insoweit 

Anwendung finden, wie die Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB im vereinfachten Sa-

nierungsverfahren ausgeschlossen wurde (vgl. § 14 Abs. 4, § 15 Abs. 2, § 17 Abs. 6 und § 

51 Abs. 1 Punkt 4 Satz 2 BauGB). 
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Die Genehmigung nach § 144 BauGB ist eine spezielle, selbständige Sanierungsgenehmi-

gung, die zu einer Baugenehmigung hinzutritt. Es handelt sich um ein besonderes Geneh-

migungsverfahren neben dem Baugenehmigungsverfahren, das durch einen entsprechen-

den Antrag eingeleitet wird. 

 

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 BauGB (Veränderungssperre) erstreckt sich auf 

in § 14 Abs. 1 BauGB bezeichnete Vorhaben wie: 

 

Die Durchführung von Vorhaben nach § 29 BauGB. Dies sind Vorhaben, welche die Errich-

tung, Änderung und Nutzungsänderung zum Inhalt haben. Nutzungsänderungen einer bauli-

chen Anlage sind Änderungen, durch die der Anlage eine von der bisherigen Nutzung ab-

weichende Zweckbestimmung gegeben wird und die einer baurechtlichen Genehmigung 

oder Zustimmung bedürfen oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde anzeigepflichtig sind: 

 

– Die Beseitigung baulicher Anlagen. 

– Die Vornahme erheblicher oder wesentlich wertsteigernder Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 

zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind. Veränderungen sind nur Maßnahmen tat-

sächlicher Art, nicht Veränderungen in rechtlicher Art. 

– Den Abschluss oder die Verlängerung schuldrechtlicher Vereinbarungen über den 

Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf 

bestimmte Zeit vor mehr als einem Jahr. 

– Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungssperre) betrifft: 

– Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks, 

– Die Bestellung und Veräußerung eines Erbbaurechts, 

– Die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts (Ausnahme zur Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 BauGB), 

– Den Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrags, durch den eine Verpflichtung zu ei-

nem der vorgenannten Rechtsgeschäfte begründet wird,  

– Die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast, 
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– Die Teilung eines Grundstücks. 

 

Für die Handhabung der Genehmigungspflicht nach §§ 144 und 145 BauGB sind vor allem 

folgende Einzelregelungen von Bedeutung: 

 

Die Stadt kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte Sanie-

rungsgebiet oder Teile desselben durch ortsübliche Bekanntmachung allgemein erteilen (§ 

144 Abs. 3 BauGB). Auf dem selben Wege kann sie die Genehmigung für die Zukunft wider-

rufen.  

 

Über die Genehmigung ist gem. § 145 Abs. 1 Satz 1 BauGB binnen eines Monats nach Ein-

gang des Antrags bei der Stadt zu entscheiden. Unter den in § 145 Abs. 1 Satz 2 und § 19 

Abs. 3 Satz 3 bis 5 BauGB genannten Voraussetzungen kann die Frist um höchstens drei 

Monate verlängert werden. Nach § 145 Abs. 1 Satz 2 BauGB gilt die Genehmigung als er-

teilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist versagt wird.  

 

Für die Genehmigungserteilung besteht kein Ermessen der Stadt. Daher ist die Genehmi-

gung nach § 145 Abs. 2 BauGB zwingend zu versagen, wenn das Vorhaben, der Rechtsvor-

gang, der Rechtsakt oder die mit ihm erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der 

städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme unmöglich machen, wesentlich erschweren oder 

ihren Zielen und Zwecken zuwiderlaufen würde.  

 

Die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben, die der Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

und 2 BauGB unterliegen, orientiert sich an den Zielen und Zwecken der Sanierung, wie sie 

sich aus dem Sanierungskonzept der Stadt ergeben. Dies kann in einem Bebauungsplan 

oder einer informellen Rahmenplanung (§ 140 Nr. 4 BauGB) niedergelegt sein. Während zu 

Beginn der Sanierung allgemein gehaltene Ziele und Zwecke der Sanierung als Beurtei-

lungsgrundlage für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit herangezogen werden können, 

müssen diese mit dem Fortgang der Sanierung konkretisiert werden.  
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Es wird keine Gewissheit verlangt, sondern es genügen konkrete Anhaltspunkte, die die An-

nahme rechtfertigen, dass Beeinträchtigungen i. S. des § 145 Abs. 2 BauGB zu erwarten 

sind. Hierbei kommt es im Wesentlichen auf die Lage des Einzelfalles an. Die Beteiligten 

können die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgängen 

dadurch herbeiführen, dass sie für sich und ihre Rechtsnachfolger auf spätere Entschädi-

gungen verzichten (§ 145 Abs. 3 BauGB). Eine Genehmigungsversagung führt bei Nachweis 

des Eigentümers der sanierungsbedingten Unwirtschaftlichkeit seines Grundstücks auf sein 

Verlangen zur Übernahme durch die Stadt oder zur Enteignung zu deren Gunsten. 

Das Grundbuchamt darf aufgrund einer nach § 144 Abs. 2 Nr. 5 BauGB genehmigungs-

pflichtigen Teilung eines Grundstücks die Eintragung in das Grundbuch erst vornehmen, 

wenn der Genehmigungsbescheid vorliegt. Das selbe gilt für genehmigungspflichtige 

Rechtsvorgänge nach § 144 Abs. 2 BauGB (z.B. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines 

Grundstücks). 

 

 

8.4 Umfassendes Sanierungsverfahren (§§152-156a BauGB) 
Dem umfassenden Sanierungsverfahren liegt eine besondere, vom allgemeinen Städtebau-

recht abweichende bodenpolitische Konzeption zugrunde. Es ist für die Fälle gedacht, bei 

denen nach der städtebaulichen Situation und den Sanierungszielen der Stadt damit ge-

rechnet werden muss, dass die Durchführung der Sanierung durch solche Bodenwertsteige-

rungen wesentlich erschwert werden könnte, die „lediglich durch die Aussicht auf die Sanie-

rung, durch ihre Vorbereitung oder ihre Durchführung“ eintreten (sanierungsbedingte Bo-

denwertsteigerungen), vgl. § 153 Abs. 1 BauGB. Das Baugesetzbuch geht davon aus, dass 

bei Vorliegen städtebaulicher Missstände (§ 136 Abs. 2 und 3 BauGB), die durch Erneue-

rungsmaßnahmen behoben werden sollen, die Anwendung des gesamten besonderen Sa-

nierungsrechts grundsätzlich gerechtfertigt ist. Der Kernpunkt dieser Verfahrensart liegt da-

rin, dass die Stadt Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen sowie Kaufpreise auf den 

sanierungsbedingten Bodenwert beschränken und außerdem sanierungsbedingte Boden-

werterhöhungen zur Finanzierung der Erneuerungsmaßnahme abschöpfen kann. Dafür fin-
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det das Erschließungsbeitragsrecht für Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 BauGB 

keine Anwendung. 

 

Zu beachten ist jedoch, dass nach § 142 Abs. 4 BauGB in der Sanierungssatzung die An-

wendung der erwähnten Vorschriften ausdrücklich auszuschließen ist, wenn diese für die 

Durchführung der Sanierung nicht erforderlich sind und die Durchführung voraussichtlich 

nicht erschwert wird, wenn sie nicht zur Anwendung kommen (vereinfachtes Verfahren). Das 

bedeutet, dass je nach der städtebaulichen Situation und den gemeindlichen Sanierungszie-

len eine Verpflichtung der Stadt bestehen kann, den Weg des vereinfachten Verfahrens zu 

beschreiten. 

 

Die Verkehrswerte von Grundstücken steigen erfahrungsgemäß dann sanierungsbedingt an, 

wenn die Stadt nach ihren Sanierungszielen folgende Änderungen anstrebt: 

 

– Lage und Struktur des Sanierungsgebiets (Beispiele: Ausweitung eines Stadt-/ Orts-

kerns auf einen angrenzenden, bisher vernachlässigten Bereich, Beseitigung von 

Nutzungskonflikten); 

– Entwicklungsstufe des Sanierungsgebiets (Beispiel: Wiedernutzung einer vor Sanie-

rung im Privateigentum stehenden Gewerbebrache für neue gewerbliche Nutzun-

gen); 

– Höherwertige und/oder intensivere Grundstücksnutzungen durch Änderung der Art 

und/oder des Maßes der baulichen Nutzung; 

– Grundstücksgestalt und Bodenbeschaffenheit (Beispiele: durch eine Bodenordnung 

entstehen erstmalig zweckmäßig bebaubare Grundstücke, Beseitigung von Altlas-

ten). 

 

Im umfassenden Sanierungsverfahren gelten für Grundstücke im förmlich festgelegten Sa-

nierungsgebiet folgende Besonderheiten: 

 

Abschöpfung sanierungsbedingter Werterhöhungen durch:  
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– den gemeindlichen Erwerb von Grundstücken zum sanierungsunbeeinflussten 

Grundstückswert nach § 153 Abs. 3 BauGB und ggf. die Veräußerung zum Neuord-

nungswert nach § 153 Abs. 4 BauGB, 

– die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach §§ 154 und 155 BauGB sowie 

– die Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Umlegungsverfahren gemäß § 153 Abs. 5 

BauGB. 

 

Preisprüfung durch die Stadt nach § 153 Abs. 2 BauGB, bei bestimmten Grundstücksge-

schäften Dritter (Veräußerung von Grundstücken sowie Bestellung oder Veräußerung von 

Erbbaurechten). Die Preisprüfung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 

144 und 145 BauGB. Liegt der vereinbarte Preis wesentlich über dem sanierungsunabhän-

gigen Wert, ist die Genehmigung zu versagen.  

 

Keine Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB für die Herstellung, Erweiterung 

oder Verbesserung von Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 BauGB (vgl. § 154 Abs. 1 

Satz 3 BauGB). Landesrechtliche Beitragspflichten für die Herstellung, Erweiterung und 

Verbesserung von sonstigen Erschließungsanlagen, z.B. Anlagen für die Entwässerung so-

wie der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser bleiben dagegen von dieser 

Regelung unberührt. Dies gilt auch für Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne 

des § 127 Abs. 2 BauGB, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets entstan-

den sind (§ 156 Abs. 1 BauGB). An die Stelle des Beitrags für Erschließungsanlagen nach § 

127 Abs. 2 BauGB tritt der Ausgleichsbetrag nach § 154 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

 

 

8.5 Vereinfachtes Sanierungsverfahren (§142 Abs. 4 BauGB) 
Das vereinfachte Verfahren ist ein städtebauliches Sanierungsverfahren, das unter aus-

drücklichem Ausschluss der oben dargestellten besonderen bodenrechtlichen Vorschriften 

(§§ 152 bis 156a BauGB) durchgeführt wird.  

Grundsätzlich wird das umfassende Verfahren vor allem dann zur Anwendung kommen, 

wenn eine erhebliche Gebietsumgestaltung angestrebt wird. Das vereinfachte Verfahren 
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wird angewandt, wenn die Erhaltung und Verbesserung des Bestandes im Vordergrund der 

Sanierung steht. Dennoch ist die Entscheidung zwischen dem umfassenden und dem ver-

einfachten Verfahren keine Ermessensentscheidung der Stadt. Vielmehr muss die Stadt in 

der Sanierungssatzung die Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB ausschließen, wenn 

diese Vorschriften für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich sind und die Durch-

führung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird (§ 142 Abs. 4 Halbsatz 1 BauGB). 

Das Gesetz verlangt damit von der Stadt zweierlei: 

 

Sie muss sich vor der Beschlussfassung über die Sanierungssatzung mit der Weichenstel-

lung zwischen dem umfassenden Verfahren und dem vereinfachten Verfahren auseinander-

setzen. Grundlage hierfür bildet grundsätzlich das Ergebnis der Vorbereitenden Untersu-

chungen (§ 141 BauGB). 

 

Sie muss die verlangte „Erforderlichkeitsprüfung“ anstellen, welche im vorliegenden Fall 

durch die durchgeführten Untersuchungen gegeben ist. 

 

Die Entscheidung für das umfassende oder das vereinfachte Verfahren hängt also im Einzel-

fall davon ab, ob der Einsatz oder wenigstens die Verfügbarkeit der besonderen sanierungs-

rechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB erforderlich ist. Bei der Entscheidung 

spielen die sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen und die Finanzierung der Erneue-

rungsmaßnahme über Ausgleichsbeträge eine besondere Rolle. Diese Kriterien werden 

nachfolgend näher erläutert. 

 

Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen.  

Diese treten insbesondere ein, wenn die Stadt planungsrechtlich intensivere Grundstücks-

nutzungen, umfangreiche Ordnungsmaßnahmen, die Beseitigung störender Nutzungen oder 

sonst eine Umstrukturierung des Gebiets beabsichtigt. Solche Werterhöhungen können die 

Durchführung der Sanierung beeinträchtigen, weil sie den gemeindlichen Grunderwerb für 

Ordnungsmaßnahmen erschweren und Investoren abschrecken. Hier hat insbesondere die 

Preisprüfung (§ 153 Abs. 2 BauGB) dämpfende Wirkung auf die Bodenpreisentwicklung. 
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Dies ist nur im umfassenden Verfahren möglich. Keine Bodenwerterhöhungen sind dagegen 

in der Regel zu erwarten, wenn die Stadt vor allem Bestandspflege betreiben will, z.B. die 

Erhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden.  

 

Finanzierung der Erneuerungsmaßnahme über Ausgleichsbeträge. 

Sind durch den planerischen und finanziellen Einsatz der Stadt Bodenwerterhöhungen zu 

erwarten, bietet das umfassende Verfahren der Stadt die Möglichkeit, diese Werterhöhun-

gen abzuschöpfen und für die Finanzierung der Erneuerungsmaßnahme zu verwenden. 

Sind es allerdings ausschließlich Erschließungsanlagen i. S. von § 127 Abs. 2 BauGB, von 

denen die Werterhöhungen zu erwarten sind, so ist es nicht notwendig, das umfassende 

Sanierungsverfahren durchzuführen. Die Stadt kann in diesem Fall ihre Kosten über § 127 

BauGB bzw. KAG decken, die im vereinfachten Verfahren gelten. 

Es ist jedoch denkbar, dass Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB zu einer höheren 

Belastung der Grundstückseigentümer - und mittelbar auch der Mieter - führen, als bei der 

Abschöpfung von Werterhöhungen durch Ausgleichsbeträge. In diesem Fall kann es für die 

Verwirklichung und Durchsetzbarkeit des gemeindlichen Sanierungskonzepts günstiger sein, 

wenn die Stadt das umfassende Sanierungsverfahren bei Vorliegen der übrigen Vorausset-

zungen wählt („Schutzfunktion des Ausgleichsbetrags“).  

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens kann die Stadt nach ihrem Ermessen unterschiedli-

che verfahrensrechtliche Gestaltungen wählen (§ 142 Abs. 4, 2. Halbsatz BauGB). Sie kann 

in der Sanierungssatzung die Anwendung folgender Vorschriften ausschließen: 

– die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1, 

– die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 oder 

– die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 und 2 insgesamt. 

 

 

8.6 Verfahrenswechsel 
Das Baugesetzbuch schließt einen Wechsel vom vereinfachten Sanierungsverfahren zum 

umfassenden Sanierungsverfahren oder umgekehrt nicht aus. Ein solcher Wechsel ist aber 

mit einer Vielzahl von Rechtsproblemen behaftet, auf die hier nicht näher eingegangen wer-



STADT LUDWIGSHAFEN                                      AKTUALISIERUNG VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 
 LUDWIGSHAFEN „MITTLERE BISMARCKSTRASSE" 

 
 
 
 
 
 

 

 - 53 - 

den kann. Dies gilt besonders für den Wechsel vom umfassenden auf das vereinfachte Ver-

fahren. Dabei kann es in solchen Fällen sinnvoller sein, bestimmte Grundstücke nach § 163 

BauGB vorzeitig aus der Sanierung zu entlassen oder eine Teilaufhebung der Sanierungs-

satzung nach § 162 Abs. 1 BauGB durchzuführen, als für das gesamte Sanierungsgebiet 

vom „umfassenden“ zum „einfachen“ Verfahren zu wechseln.  

 

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens ist es dagegen möglich, durch Satzungsänderungen 

die verfahrensrechtlichen Gestaltungsvarianten zu ändern. Dabei ist die Bekanntmachungs-

pflicht nach § 143 Abs. 1 BauGB, und die Mitteilungspflicht gegenüber dem Grundbuchamt 

nach § 143 Abs. 2 BauGB zu beachten. 
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9. EMPFEHLUNG ZUR ENTWICKLUNG DES BEREICHS „MITTLERE 
BISMARCKSTRASSE“  

Bezugnehmend auf die Empfehlung der Vorbereitenden Untersuchung Ludwigshafen „Mitte“ 

aus dem Jahr 2007 kann der dort getroffenen Aussage „Teilbereiche des Untersuchungsge-

biets als Erneuerungsgebiet förmlich mit einer Satzung festzulegen, da zur Steuerung der 

Maßnahmen die sanierungsrechtlichen Instrumentarien unabdingbar sind“ unter Vorliegen 

der Ergebnisse und der Gespräche der Untersuchung „Mittlere Bismarckstraße“ zur Aktuali-

sierung der Vorbereitenden Untersuchung aus 2007 vollinhaltlich zugestimmt werden.  

 

 

9.1 Voraussetzungen 
Mit der vorliegenden Untersuchung „Mittlere Bismarckstraße“ konnte im Aktualisierungsge-

biet, welches die östlichen Teile der Altquartiere 5 und 6 erfasst, eine Sanierungsnotwendig-

keit und eine flächige Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten festgestellt werden. Mit Blick 

auf die Durchführbarkeit und insbesondere auf die im BauGB geforderte Zweckmäßigkeit 

der angestrebten Sanierung sollte aufgrund der derzeit zur Verfügung stehenden Mittel so-

wie in Bezug auf den Durchführungszeitraum dieses als Sanierungsgebiet beschlossen wer-

den. Diese Abgrenzung ist notwendig, um auch unter dem Aspekt der zur Verfügung ste-

henden Ressourcen einen Erfolg zu ermöglichen. 

 

9.2 Sanierungsgebiet 
Da die Bereiche des Gebiets „Mittlere Bismarckstraße“ eine parzellenscharfe Abgrenzung 

ermöglichen, wird empfohlen diese dem Sanierungsgebiet zugrunde zu legen. Es kann bei 

entsprechenden zukünftigen Entwicklungen um die übrigen untersuchten Quartiere ergänzt 

werden. Ohne Zweifel kann den östlichen Teilbereichen der Quartiere 5 und 6 nicht nur 

räumlich sondern auch städtebaulich eine zentrale Rolle zugesprochen werden und können 

hier Maßnahmen sinnvoll ergänzt und fortgeführt werden. Hier ist eine positive Wirkung auf 
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die Gesamtstadt zu erwarten und somit unter den vorliegenden Umständen eine sinnvolle 

Abgrenzung des Sanierungsgebietes gegeben. 

 

9.3 Verfahrenswahl 
Das Baugesetzbuch kennt, wie oben erläutert, im Wesentlichen das umfassende Sanie-

rungsverfahren unter Einbeziehung der §§ 152 ff und das einfache Verfahren ohne die §§ 

152. Die wesentlichen Inhalte, insbesondere die Kaufpreiskontrolle, der §§152 ff wurden 

oben ausführlich erläutert. Der Entscheid zur Verfahrenswahl bei einem entsprechenden 

Satzungsbeschluss ist an die Sanierungsziele bzw. an eine evtl. beabsichtigte Grundneu-

ordnung gebunden. 

 

Unter Vorbehalt der Ziele/ Absichten und Förderprogramme vertreten wir die Meinung, dass 

das umfassende Verfahren von vorne herein, für das Vorhaben „Mittlere Bismarckstraße“ 

nicht begründet ist und nicht zwingend zugrunde liegen muss. Schwerpunkt der Sanierung 

ist die Bestandsentwicklung bzw. erhaltende Erneuerung. Neuordnungen zum Zweck der 

Wiederbebauung bzw. Erschließungsverbesserung sind entsprechend den vorliegenden 

Planungsabsichten auf Einzelfälle beschränkt. Das gesamte Gebiet ist erschlossen. Grund-

erwerbe sind nicht vorgesehen. Ansätze für die Wahl des umfassenden Verfahrens hat auch 

die Untersuchung des Jahres 2007 in Zusammenschau der Neuordnungsziele und des För-

dermitteleinsatzes lediglich für die damaligen Quartiere 3 und 4 aufgezeigt. 

 

Ausgehend von der Vorgabe der Prüfung der Erforderlichkeit der §§ 152 - 154 BauGB be-

steht als ein grundlegender Maßstab die Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung der 

Bodenpreise. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass die Qualität der Prognose nur einfa-

chen Maßstäben genügen kann. Dies ist begründet durch die in der Regel 8- 12jährige Lauf-

zeit einer Sanierungsdurchführung und den zunächst nicht abschätzbaren Entwicklungen. 

Die Einschätzung fußt daher weitestgehend auf dem Sanierungsziel bei Erlass der Sanie-

rung. 
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Wendet man nun auf das Untersuchungsgebiet „Mittlere Bismarckstraße“ die vorstehend 

dargelegten Ausführungen zur Verfahrenswahl an, so ist ausgehend von den Sanierungszie-

len, welche im Entwicklungsplan zu den Neuordnungspotentialen dargelegt sind, festzustel-

len, dass im Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ untergeordnete Ansätze für Ordnungsmaß-

nahmen bzw. ausschließlich Ordnungsmaßnahmen ohne Grunderwerb gegeben sind. Im 

Quartier „Mittlere Bismarckstraße“ sind grundsätzlich die angedachten Ordnungsmaßnah-

men von untergeordneter Bedeutung und werden bei Veränderungen der Bodenwerte uner-

heblich bzw. kaum wirksam werden.  

 

Diese Planungsüberlegungen begründen sich u. a. in der geordneten Blockstruktur des 

Quartiers „Mittlere Bismarckstraße“, und der gegebenen Parzellenstruktur, welche durch die 

relativ junge Stadtstruktur bedingt ist. Die rückseitig gelegenen Parzellenbereiche, welche in 

zahlreichen Fällen mit Anbauten zur Grundrisserweiterung oder Funktionsergänzung der 

Hauptgebäude mit untergeordneter Bausubstanz überbaut sind, bestehen als Leistungsbe-

reich für kleinere städtebauliche Neuordnungen und Erneuerungen. Hierbei wird sich in der 

überwiegenden Zahl der Neugestaltungsfälle die Maßnahme auf die dortigen Nebengebäude 

beziehen und eine Veränderung der Parzellierung nicht erfolgen. Soweit in diesen rückwärti-

gen Bereichen Erneuerungsmaßnahmen durch einen privaten Eigentümer erfolgen, ist eine 

Niederlegung von Bausubstanz mit in der Regel nachfolgender Neubebauung, neben einer 

Modernisierung und Instandsetzung, als Sanierungsinstrument zu Grunde zu legen. Für den 

privaten Eigentümer entstehen hierbei in der Regel unrentierliche Kosten durch Gebäudes-

ubstanzverluste sowie durch Abbruch- und Abbruchfolgekosten. 

 

Ein Erwerb solcher Grundstücke durch die Stadt als Ersatzvorgehensweise für private Ei-

gentümer zum Zweck der Freimachung bedingt neben den Erwerbskosten des Grundstücks, 

die Kosten des Gebäudewerts wie auch die Übernahme der Abbruch- und Abbruchfolgekos-

ten und ist explizit in der städtebaulichen Planung nicht vorgesehen. Diese Vorgehensweise 

ist somit nicht angestrebt und auch nicht zu erwarten, da die rückwärtigen Grundstücksbe-

reiche so eng mit den ausnahmslos mit Hauptgebäuden überbauten Vorderbereichen ver-

bunden sind, dass eine räumliche Trennung kein Sanierungsziel sein kann und wirtschaftlich 
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nicht realisierbar ist. Das Maßnahmenpotential etwaiger städtischer Vorhaben bzw. der Ei-

gentümersanierungsmaßnahmen wie vorstehend dargestellt, orientiert sich somit auch an 

den hierfür vorgesehenen Geldern zum Ausgleich der unrentierlichen Kosten.  

 

Zu prüfen ist nun, ob durch Ordnungsmaßnahmen ohne Grunderwerb eine flächige Wirkung 

auf die Bodenwerte angrenzend gelegener Grundstücke zu erwarten ist. Hier ist auch im 

Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ zum einen aus der Verknüpfung der Lagebereiche heraus 

festzustellen, dass dies kaum in nennenswertem Umfang zu erwarten ist, da stets die Vor-

derlagen wertmäßig ausschlaggebend sein werden und dominieren. Die Notwendigkeit einer 

Verfahrenswahl unter Einbeziehung der Vorschriften nach §§ 152 folgende BauGB kann für 

das Erneuerungsgebiet „Mittlere Bismarckstraße“ nicht abgeleitet werden und auch eine 

Erschwernis z. B. bei der Finanzierung der Vorhaben ist nicht zu erwarten. Zusammenfas-

send kann somit festgestellt werden, dass im Bereich „Mittlere Bismarckstraße“, bei der Um-

setzung der Sanierungsziele aus heutiger Sicht keine Grunderwerbe erforderlich sind und 

auch die Ordnungsmaßnahmen ohne Grunderwerb auf das Bodenwertgefüge ohne Einfluss 

bleiben werden. Für eine Realisierung der Sanierungsziele ist der Ausgleich der unrentierli-

chen Kosten für Freilegung durch den Maßnahmenträger von großer Bedeutung. Etwaige 

flächige Wirkung von Ordnungsmaßnahmen ohne Grunderwerb auf das Bodenwertgefüge 

ist als nicht zu erwarten. 

 

Erschließungsmaßnahmen in öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen sind nicht vorgese-

hen und somit lassen sich aus diesen Maßnahmen Bodenwertsteigerungen nicht ableiten, 

auch sind keine klassischen Neuerschließungsvorhaben vorgesehen.  

Die Erneuerungsvorhaben im öffentlichen Straßen- und Wegebereich sind in der Regel vom 

Maßnahmenumfang her nicht umfassend - auf die Stadtstruktur wird verwiesen.  

 

Es ist festzustellen, soweit Ordnungsmaßnahmen in der Änderung von Erschließungsanla-

gen bestehen, können zur Deckung der Kosten auch Erschließungsbeiträge nach dem 

BauGB oder dem Kommunalabgabenrecht erhoben werden. Bei diesen Vorgaben kann der 

Ausschluss der §§ 152 bis 156 BauGB die Sanierung nicht erschweren. Wie schon darge-
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legt, begründet der beabsichtigte Umfang der Maßnahmen auch die Erwartung, dass Aus-

gleichsbeträge keine höheren Einnahmen ergeben. Die Notwendigkeit eines etwaigen 

Schutzzwecks der Ausgleichsbetragsregelung zu Gunsten der Eigentümer, um diese vor 

unerwünschten Beitragserhebungen zu bewahren, kann wiederum, begründet im Maßnah-

meumfang, nicht erkannt werden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen bleibt unberührt und 

diese Rahmenbedingung geht auch mit der neuen Maßgabe von § 154 Abs. 2a einher, so 

dass hier auch ein Verzicht der Regelungen des Dritten Abschnitts als angemessener zu 

bewerten ist.  

 

9.4 Instrumenteneinsatz 
Um die vorhandenen Fördermittel zur Erreichung der formulierten Ziele effektiv einsetzen zu 

können und eine optimale Steuerung der Gesamtmaßnahme zu gewährleisten, ist es uner-

lässlich auch im Quartier „Mittlere Bismarckstraße“, Regelungen in Bezug auf die anfallen-

den Maßnahmen und in Abstimmung auf die vorhandenen Mittel zu treffen. 

 

Abschreibung 

Mit der Festlegung der Satzung erlangt auch die Abschreibemöglichkeit in Sanierungsgebie-

ten u. A. nach § 7h, § 10f und §11a Einkommenssteuergesetz (EStG) für die Beteiligten eine 

erhebliche Bedeutung. Hier können die Teile der Herstellungskosten für Modernisierungs- 

und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 des Baugesetzbuchs, die nicht durch 

öffentliche Zuschüsse gedeckt sind, im Jahr der Herstellung und in den folgenden Jahren 

steuerlich abgesetzt werden. 

Zuschüsse 

Entsprechend den Regelungen des Stadtumbauprogrammes „Mitte“ ist ein Modernisie-

rungszuschuss bis 20%, max. 50.000€ pro Gebäude sowie die Bezuschussung von Ab-

bruchkosten geplant. 
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9.5 Befristung der Sanierungsdurchführung (§142 Abs. 3 BauGB) 
Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet durch Beschluss die Frist festzu-

legen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll. Kann die Sanierung nicht innerhalb der 

Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden. Es wird emp-

fohlen, die Frist entsprechend der Frist im Bereich Stadtumbau bis zum 31.12.2022 anzuset-

zen. 
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10.  ZUSAMMENFASSUNG 
 

Wie aus den Planungen zum Handlungsbedarf bei der Bausubstanz erkennbar wird, besteht 

im Untersuchungsgebiet „Mittlere Bismarckstraße“ großer Handlungsbedarf für Modernisie-

rung und Instandsetzung evtl. Umnutzung der Bausubstanz.  

Dieses Erhaltungs- und Ausstattungsdefizit begründet in der Regel auch Nutzungsdefizite 

sowohl bei gewerblichen Nutzungen wie auch bei den noch zahlreichen Wohnnutzungen im 

Bereich „Mittlere Bismarckstraße“  

Ziel der Stadt Ludwigshafen ist, die Möglichkeit der Finanzierung der Vorhaben der bauli-

chen Verbesserung auf eine möglichst breite Basis zu stellen.  

Die Begründung einer städtebaulichen Satzung nach § 142 BauGB eröffnet die Rechtsvor-

gaben des Einkommensteuergesetzes (EstG) § 7 h, welches eine erhöhte Abschreibung von 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zulässt.  

Die Absicht der Stadt, diese Abschreibungsmöglichkeit den Grundstückseigentümern zu-

gänglich zu machen, bedingt eine großflächige Ausweisung eines Erneuerungsgebiets „Mitt-

lere Bismarckstraße“.  

Bei der Ausweisung flächiger Sanierungsgebiete, und hier bestehen auch Zusammenhänge 

zur Verfahrenswahl, sind aber stets die Bezüge zwischen dem Maßnahmenumfang durch 

Vorhaben der privaten Eigentümer und der Finanzierbarkeit der unrentierlichen Kosten zu-

grunde zu legen.  

Für die Steuerung der Finanzierung bei der Umsetzung der Sanierungsziele ist es, abhängig 

von den zur Verfügung stehenden Geldern, voraussichtlich unablässig, z. B. städtebauliche 

Bewertungsschemen oder Prioritätenlisten der Erneuerungsdurchführung zu Grunde zu le-

gen.  

Die Bewertungsvorgaben sollten neben der Gleichbehandlung der Beteiligten, insbesondere 

der Eigentümer, auch die Umsetzung der Sanierungsziele streng ausgerichtet auf die För-

dermittelverfügbarkeit sichern.  

Soweit auf die Regelungen des umfassenden Verfahrens verzichtet werden muss, da eine 

Erschwernis aus unkontrollierten Bodenwertsteigerungen nicht gegeben ist, könnte auch ein 
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vorab von der Stadt bestimmter Erstattungsverzicht von Teilen unrentierlicher Kosten, z. B. 

Gebäudewerte oder Teile dieser, ein Ausgleich darstellen und zu der Finanzierbarkeit der 

Sanierungsvorhaben beitragen.  

 

Abschließend wird festgestellt, dass die Stadt Ludwigshafen im Bereich „Mittlere Bismarck-

straße“ ihren Entscheidungsspielraum welcher Abs. 4 § 142 BauGB ihr einräumt, dahinge-

hend auslegen kenn, dass ein Erneuerungsverfahren ohne Einbeziehung der § 152 - 154 

BauGB bestimmt wird.  

Die Zugrundelegung bei der Sanierungsdurchführung von Prioritätenlisten bzw. einem städ-

tebaulichen Bewertungsschema sollte unabhängig von der Verfahrenswahl erwogen werden 

um eine Gleichbehandlung der Beteiligten beim Entscheiden während der Verfahrensdurch-

führung sicherzustellen. Auch kann hierdurch ein Bezug der Ausweisung flächigerer Erneue-

rungsgebiete und den zur Verfügung stehenden Sanierungsfördermitteln hergestellt werden.  

Die Regelungen nach § 144 BauGB sind uneingeschränkt bestehen zu lassen. 

Grundsätzlich sollten die Genehmigungspflichten nach § 144 BauGB Anwendung finden und 

von der Möglichkeit, Teile von § 144 BauGB, im einzelnen § 144 Abs. 1 oder 144 Abs. 2, 

auszuschließen, nicht Gebrauch gemacht werden. Diese Regelmöglichkeiten stehen im en-

gen Zusammenhang mit Notwendigkeiten bei der Durchführung von Bau- und Ordnungs-

maßnahmen. 

 

Alle Beteiligten (Mieter, Pächter, Eigentümer) wurden zu einer Informationsveranstaltung 

zum 13.10.2016 eingeladen und hatten daneben die Möglichkeit durch einen zugesandten 

Fragebogen, ihre Anregungen, Vorstellungen und Wünsche gegenüber der Stadt zu äußern. 

Die Ergebnisse dieser Befragung decken sich bzw. bestätigen die Erkenntnisse aus der vor-

bereitenden Untersuchung aus dem Jahr 2007.  

 

Die Feststellung, dass von einer nochmaligen Durchführung einer vorbereitenden Untersu-

chung für den Bereich „Mittlere Bismarckstraße“ abgesehen werden kann, und die gewon-

nen Ergebnisse der Aktualisierung, begründen den Vorschlag einer Festlegung des Bereichs 

„Mittlere Bismarckstraße“ als Satzung zur städtebaulichen Erneuerung nach § 142 BauGB. 
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Wie dargelegt kann der Stadt für die Abwägung zur Verfahrenswahl die Verzichtlichkeit der 

Regelungen nach §§ 152 ff BauGB vorgetragen werden.  
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11.  ANHANG 
Planteil 
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gering

mittel

hoch

Bausubstanz/
Modernisierungsbedarf 

Rückbau prüfen

gestalterische Mängel im 
Fassadenbereich

Die Beschreibung und Bewertung der Bausubstanz und des 
Gebäudezustandes bildet die Grundlage im Rahmen der 
Beurteilung von Art, Umfang und Möglichkeit notwendiger 
Modernisierungs-, Instandsetzungs- und/oder ggf. 
Abbruchmaßnahmen. Als konstruktive Mängel wurden vor allem 
Mängel im Dach/ Dachanschlussbereich/ Außenwand/ Standard 
Außendämmung/ Fenster/ Treppenanlagen/ Sockelbereich 
gesehen.

kirchliches Eigentum aus Beurteilung 
herausgenommen, da nicht föderfähig

fehlende Raumkante

Gemengelage

eingeengte Lage - Beeinträchtigung 
der Besonnung, Belichtung und Belüftung

Gestaltungsdefizit

versiegelte Fläche

qualitativ schlechte Durchwegung

fehlende Durchwegung

ungesehene Nebengebäude

Abriss/ Teilabriss Gebäude



Fußgängerbrücke

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

P

34

48

48

46

9

44

44

17

13

8

17

46

12

63

3

15

30A

61

69

15

32

6

77

19

72

14

48

81

4
7

50

11

19

19

Melanchthon

Landeszentralbank

Volkshochschule

Schule

Hauptzollamt

Haus

B¸rgermeister-

Kirche

Haus der Jugend

Fachhochschule

Ludwig-Reichert-

322

288

333

679

479
2

362

274

155

460

647
3

371

74

110

223

304

374
3

489
2

82
4

297
4

274
3

146

410

437

166
5

297
3

324
2

409

483
4

360
4

423
1

436

265

77

306

397

359

337

294

232

459

46
4135

255

426
21

632
11

130

274
1

158

164

2

360
3

30
2

3

127

282

632
8

403
5

670

382

273
3

472
2

349
6

250

206
11

138

391
2

420
1

112
2

143

3245

307

83

280

632
10

370

474
5

632
12

349
8

127
2

160

107

75
3

483
3

379
1

422
2

493
6

81

349
16

278

391
3

486

257

303

411
4

226
1

493
4

391
7

392

462

392
3

444

163

378

442
8

343

349
5

251

381

313

391
4

670
2469

408

418

70
2

72
2

274
4

457

426
15

645
2

78

468

483
1

358

46

357

155

335

458

490
1

309
2

295

662
3

490
2

166
4

349
11

221
4

286
2

302
1

71
1

367
3

395
1

145

332

180
7

368
3

310

311

368
2

140
1

206
4

417

485

45
3

260
2

276
2

490
4

421
3

141
1

97
3

81
2

281

465

277

671

279

350

321

75

645
3

392
8

453
2

250
2

646
2

445

111
4

26
9

296
1

474
3

157

109
1

237

231
2

227

133

229
1

348
1

79

414

101

136

632
15

426
16

54
13

456

312
3

153

312
5

54
3

301

411
3

132

323

290
2

442
7

392
6

336

144

391
6

669

285

297
2

272
3

165
1

14
2

430

471
2

326

481

386
1

100

2

472
3

229
2

426
19

286

484
4

317

296
2

289
1

674

153
2

438

360
6

442
4

245

206
12

240
1

408
4

416

317
2

644
2

482
1

72
4

259

180
6

392
5

342

228

38476

463

352

2263

318

259
2

292
2

310
2

426
12

344

415

646
3

355

302
4

238
1

75
4

494
8

148

309
5

85

356

435
3

122

448

280
2

451

325

471
3

249
1

256

254

349
2

358
2

349
13

411

80

361
1

258

156
1

84
82
2

493
2

446

416
2

151

345
1

147

349
3

72
3

377

298

449
2

421
4

476

440

385

675
5

412

150

300

354

305

221
5

461

252

260

467

351

365

134

670
3

408
2

276
3

72
1

454

16
2

413

152

71
3

376

392
4

111
3

341

366

450

487

387

120

431

392
2

647
2

484
3

340

488

269
2

585

390
1

111
5

315
1

375

70

349
9

238
2

595
2

353
1

161

367
2

159

359
2

447

82
3

349
14

393
1

349
15

338

399

253

324

380

71
4

407
1

465
2

471

455

380
2

276
4

459
3

426
8

3712

48
4

2

368
5

264

52
6

119

362
2

361
2

405
11

422
3

448
2

366
2

309
4

228
2

403
4

44
7

2

211
14

452
2

47
7

46
3

221
3

360
5

92

3702

435
2

288
2

449

3684

643

2

283

432
2

361
3

227
2

477
2

46
2

426
22

358
5

230
2

45
2

662
26

45
4

206
13

222
4

221
2

2943

3532

673
3

442
6

52
3

154

674

2

3742

632

9

418
2

668
2

487
3

450
2

421
5

226
2

231

470
1

294
2

403
2

445
2

206
3 364

47
2

4

1 

9 

3 

6 

2 

10
 

23A

4 

39 

29 

31 

23 

44 

38 

37 

36 

13
 

14
 

30
 

7 

106A

9159

9100

3004

3066

147

9159

3107

140

104

143

9159

3116

3104

3029

3106

3105

148

82

3003

9159

3065

154

20
 

9 

1 

73 

8 

65 

1 

31
 

18 

56 

16 

1 

37 

7 

30 

42 

42 

60 

94 

13 

5
7
 

52 

33
 

81 

8 

108 

49 

37
 

2 

1 

51 

68 

11 

71 

11 

6 

17
 

27
 

26
 

17 

38 

33 

59 

52
 

2 

77 

43
 

43 

10 

35A

5 

49
 

87 

38 

74 

39
 

41 

39
 

2
8
 

15 

4 

30
 

12 

34 

9 

106 

8 

58 

24
 

59 

61 

102 

43 

74 

83 

40 

52 

41
 

18
 

19
 

11 

60 

96 

4
3
 

40 

29
 

8 

50 

6 

15
 

13
 

11 

51 

1B

3 

4 

28
 

14 

75 

2
2
 

62 

35 

32 

42 

42 

76 

98 

12
 

45
 

20 

1 

84 

34 

70 

47 

48 

48
 

78 

6 

16 

59 

18
 

33
 

7 

1 

51 

6 

16
 

64 12
 

2
6
 

10 

17
 

88 

10 

21
 

14 

2 

41 

12
 

36 

45 

86 

46 

2
0 

7 

55 

10
 

16
 

5
5
 

4
9
 

47
 

6 

47 

62 

20
 

79 

10
 

56 

14
 

22 

51 

55
 

22
 

53
 

66 

72 

4 

23
 

10
A

21
 

4
5
 

5 

71 

44 

10 

5 

31
 

54 

90 

70 

16 

53 

2 

1 

49 

67 

92 

79 

40 

58 

44 

85 

53 

2
4
 

5 

55 

63 

8 

13
 

36 

41 

46 

42A

50 

68 

11 

57 

28
 

2 

4 

9 

61 

75 

57 

35
 

35
 

104 

50 

37
 

5
3
 

19
 

73 

33
 

100 

45 

83 

39 

Amtss
tra

ße

Kaise
r-W

ilhelm-Stra
ße

Lutherstraße

Wr
ede

str
aße

Theaterplatz

Sc
hu
ls
tr
aß
e

Hans - Klueber - Platz

L
u
d
w
ig
s
t
r
a
ß
e

Ka
rl
sr
uh
er
 G
äs
se
l

Berliner Straße

Pr
äl
at
-W
al
ze
r-
Pa
ss
ag
e

L
u
d
w
ig
s
t
r
a
ß
e

Straße

Ba
hn
ho
fs
tr
aß
e

Lutherstr
aße

Maxstraße

Bismarckstraße

Maxstraße

Zollhofstraße

Karl-Kornmann-Platz

Ludwigstraße

Wr
ed
es
tr
aß
e

Ka
ise
r-
Wi
lh
el
m-
St
ra
ße

L
ic
h
t
e
n
b
e
r
g
e
r
 
S
t
r
a
ß
e

Im Zollhof

Bismarckstraße

Heinz - Beck - Hof

Bahnhofstr
aße

W
eg

W
e
g

We
g

W
e
g

We
g

We
g

W
e
g

We
g

W
e
g

We
g

We
g

W
eg

W
eg

 BBP 567 
N

Originalmaßstab                    1: 1.000

0              12,5             25           37,5 M

Stadt 
Ludwigshafen
Aktualisierung
Vorbereitende Untersuchungen 
"Mittlere Bismarckstraße"

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54
70182 Stuttgart

Projekt Nr. 69380

01.10.07 / gr
überarbeitet 26.10.15 / gr

Allgemein:
- Entwicklungspotential innerstädtisches 
  Wohnen im Innenblockbereich stärken 
  durch Entsiegelung, Neuordnung von   
  Nebengebäuden und Begrünung
- Gemengelage Andienung, Lager und 
  Wohnen entschärfen durch Neuordnung 
  und Zonierung
- Entkernung des Hofbereichs und   
  Flächenerweiterung EG Zone für die 
  Bebauung entlang der Bismarckstraße

Innenbereich:  
- Entkernung zur Verbesserung der Wohnqualität
- Entsiegelung und Begrünung

Bismarckstraße:  
- Entkernung des Hofbereichs für 
  Flächenerweiterung in der EG Zone

Innenhofbereich:
- Entkernung zur besseren
  Besonnung und Belichtung
- Wohnen im OG stärken durch
  Entsiegelung und Begrünung 
  im Innenbereich
- Standortmängel wie 
  z.B. untergenutzte/ nicht 
  genutzte Lagergebäude 
  beseitigen 

Amtsstraße: 
- Wohnnutzung stärken

Innenhofbereich:
- Entsiegelung und Begrünung
- Neuordnung Parken, Park-
  flächen klar strukturieren (Parkdeck)
- Aufwertung der Fassaden im Innen-
  hof (vor allem Parkhaus) 
- Klare Trennung und Zonierung von 
  Anlieferungszone Bismarckzentrum, 
  Parken, privaten und öffentlichen 
  Nutzungen im Innenhof 
- Aufwertung des Zugangs zum   
  Bismarckzentrum im Innenbereich   
  neben Anlieferung
- Fehlende Raumkante in der Maxstraße
  schließen

Bismarck- Zentrum:
- Vorzeigeobjekt reaktivieren: 
  Neuordnung oder Nachnutzung finden
- Neues Gestaltungskonzept Fassade 
  und Passagenbereich
  

 

Innenbereich:
- Zugänge zum Hof aufwerten und von 
  außen sichtbar machen
- Durchwegung erleichtern und Vernetzung
  herstellen
- Aufenthaltsqualität steigern (u.a. qualitätsvolle 
  Außenmöblierung/ Spielangebote/ Brunnen)
- Begrünung intensivieren
- Fassade Parkhaus aufwerten evtl. begrünen
- KlareTrennung von privatem und öffentlichem 
  Raum

Innenbereich Süd:
- Nutzung der 1- bis 2- geschossigen, 
  rückwärtigen Bebauung als begrünte Freifläche/ 
  Dachbegrünung/ Terrasse/ Freisitz zur 
  Wohnumfeldverbesserung

Erdgeschoss:
vorwiegend Dienstleistung und Handel 

vorwiegend Wohnen

Zielkarte 

erhaltenswerter Gebäudeteil

Raumkante bilden

vorwiegend Gemeinbedarf

Durchwegung verbessern

Durchwegung herstellen

Innenbereich begrünen
































































































































































	2_Text_VUAkt_Ludwigshafen_20151028
	3_2_Plan_Übersichtsplan
	3_3_Plan_Abgrenzung_26_10_2015
	3_4_Plan_Förmliche Festlegung_26_10_2015
	3_5_Plan_FNP_26_10_2015
	3_6_Plan_Gebstruktur_26_10_2015
	3_7_Plan_Staedt_Eigentum_26_10_2015
	3_8_Plan_Geschosse_26_10_2015
	3_9_Plan_Nutzung EG_26_10_2015
	3_10_Plan_Handlungsbedarf_26_10_2015
	3_11_Plan_Zielkarte_12_10_2015
	4_toeb_antworten_gesamt
	Leere Seite
	Broschuere_ges_VU_Ludwigsh_Mittl_Bismarckstr_1_Titelbild_n.pdf
	Seite 1




